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PERSONALIEN 

Zum Propst berufen wurde: 

Pastor Henning-Michael Haack in Alt Schloen ist mit Wirkung vom 1 . August 
1989 zum Propst der Propstei Waren bestellt worden. 

G.Nr. 123. 11/8 

Der Propst Mirtin Schmiedt in Rostock-Heiligen-Geist·-Kirche ist mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1989 zum Propst der Propstei Rostock-Süd wiederbestellt worden·. 
G.Nr. 123.14/4 

übertragung einer Pfarrstelle: 
Dem Pastor Karl-Martin Schabow in Kirch-Grubenhagen ist die freigewordene 
Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Eldena.zum' 1. September 1989 übertragen 
worden. 
Eldena, Prediger / 377-5 

Der Pastorin Petra Bobsin in Bad Sülze ist die Pfarrstelle in der Kirchge
gemeinde Kölzow ium 1. September 1989 übertragen worden. 
Kölzow, Prediger / 136-5 

Dem Pastor Dr. Martin Brückner in Jördenstorf ist die Pfarrstelle III in 
der Kirchgemeinde Wismar-St. Marien/St. Georgen zum 1. September 1989 
übertragen worden. 

Wismar-St. Marien/St. Georgen, Prediger / 31-2 
:0 

Dem Pastor Wolfgang Glöckner in Baumgarten ist die Pfarrstelle in der 
Kirchgemeinde Baumgarten zum 1. September 1989 übertragen worden. 
Baumgarten, Prediger /212-3 

Dem Pastor Thorsten Markert in Plau 1st die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde 
Alt Meteln zum 1. September 1989 übertragen worden. 
Alt Meteln, Prediger /185-1 

Dem Pastor Christian Schoberth in Neubrandenburg ist die Pfarrstelle in 
der Kirchgemeinde Thürkow zum 1. September 1989 übertragen worden. 
Thürkow, Prediger / 216-2 

Beauftragung mit einer Pfarrstelle: 

Der Diakon Stefan Krügel aus Neubrandenburg ist mit Wirkung vom 1. August 
1989 als Pfarrhelfer mit der unselbständigen Verwaltung der Pfarrstelle in 
der Kirchgemeinde Wulkenzin beauftragt worden. 
Wulkenzin, Prediger / 7o 
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Die Anstellun~ von Diakon Manfred Knöschke, Lancken, als nichtordinierter 
~farrhel~er mit ~em Auftrag zur unselbständigen Verwaltung der Pfa~rstelle 
in der ~irchgemeinde Lancken ist wegen Invalidisierung mit Wirkung vom 
3o. Juni 198 9 auf gehoben.· 

Manfred Knöschke, Pers. Akten / 4 - s 

In den Ruhestand versetzt wurde: 

Die Pastorin Ruth Christa Hinz in Warbende ist mit ·Wirkung vom 1. Mai 1989 
wegen Erreichens der Altersgrenze gemäß § 62 des Pfarrerdienstgesetzes des 
Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR in den Ruhestand versetzt worden. 
Sie erhält einen Auftrag für pfarramtliche Dienste in der Kirchgemeinde 
Warbende. -

Ruth Christa Hinz, P.A. / 47 

.Berufung zum Kreiskatecheten: 
- . 

Der Diakon Hermann Drefers, bisher Hausvater im Brüderhaus der Züssower
Diakonie-Anstalten, wurde als Kreiskatechet für den Kirchenkreis Schwerin 
berufen und zuin 1. September .1989 mit dem Wohnsitz in Schwerin angestellt. 
Hermann Drefers, P. A. / 5 

Frau Dietlind Glüer, bisher Referentin bei der Evangelischen Frauenhilfe 
(Frauen- und Familienarbeit), wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 1989 als 
Referentin für Erwachsenenarbeit, Praxis- und Gemeindeberatung beim Amt 
für Gemeindedienst angestellt. 
Dietlind Glüer, Pers. Akten/ 27-2 

fur Diakon Detlef Borchardt, bisher tätig für .soiial-diakonische Jugend
arbeit in Neubrandenburg, wurde mit Wirkung vöm 1. August 1989 als Landes
jugendwart innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
mit dem künftigen Wohnsitz in Schwerin angestellt. 
Detlef Borchardt, P.A. / 27-3 

Nach erfolgreichem Abschluß des Berufspraktikums ist die Absolventin der 
Frauenmission 'Malche Eike Borowski mit W1rkung vom 1. September 1989 als 
Gemeindehelferin in der Kirchgemeinde Rostock/St. Jakobi angestellt. ...., 
Rostock, Christenlehre / 522 

Nach erfolgreichem Abschluß des Berufspraktikums ist die Absolventin der 
Kirchenmusikschule Greifswald Susanne Fehlandt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1989 als B-Kirchenmusikerin in der Kirchgemeinde Friedland St. Marien an
gestellt. 

Friedland, St. Marien, Organist / 246 

Nach erfolgreichem Abschluß des.Berufspraktikums 'ist der Absolvent der 
Diakonenau.sbildung Andreas Braun mit Wirkung vom 1 . September 1989 als 
Gemeindediakon in der Kirchgemeinde Rostock/Evershagen angestellt. 
Rostock/Evershagen, Gemeindepflege / 1o 

Nach erfolgreichem Abschluß des Berufspraktikums ist der Absolvent der 
Diakonenausbildung Karl Schµltz mit Wirkung vom 1. September 1989 als 
Gemeindediakon in der Kirchgemeinde Rostock/St. Marien angestellt. 
Rostock/St. Marien, Gemeindepflege / 8-2 
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Heimgerufen wurde: 
r 

Der Landessuperintendent i. R. Heinz Pflugk, früher in Rostock, zuletzt 
wohnhaft in D 2070 Ahrensburg, Lübecker Str. 3~11, Rosenhof V, wurde am 
25. Juli '1989 im Alter von 86 Jahren heimgerufen. 
Heinz Pflugk, Pers. Akten/ 119 

Der Pastor i. R. Heinrich Nagel, früher in Parum bei Güstrow, zuletzt wohn
haft in D 2000 Hamburg 60, Bltnnstraße 2, wurde am 7. September 1989 im Alter 
von 91 Jahren heimgerufen. 
Heinrich Nagel, Pers.Akten / 81 

19) G. Nr. 145.01/12-1 

Betriebsnunmer• Veränderung im Kirchlichen Amtsblatt 1970, Nr. 11/12 

Streichung: 

Bezirk Neubrandenburg 
Kreis Neustrelitz Nr. 54: Kirchgemeinde Neustrelitz Schloßkirche 

Betriebsnummer 90768148 

Schwerin, den 29. August 1989 
Der Oberkirchenrat 
In Vertretung: Frömke 

Handreichung für den kirchlichen Dienst 

ABSCHLIESSENDES DOKUMEN.T 

DES WIENER TREFFENS 1986 DER VERTRETER DER TEILNEH
MERSTAATEN DER KONFERENZ ÜBER SICHERHEIT UND ZUSAM
MENARBEIT iN EUROPA, WELCHES AUF DER GRUNDLAGE DER 
BESTIMMUNGEN DER SCHWSSAKTE BETREFFEND DIE FOLGEN 

DER KONFERENZ ABGEHALTEN WURDE 

Die Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE), Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsche Deniokratische Republik~ Bundesrepu
blik Deutschland, Finnland, Frankreich. Griechenland, Heiliger Stuhl, Irland, Island, Italien, 

.Jugoslawien, Kanada, Uechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco. Niederlande. Norwegen. öster
reich, Polen, Portugal, Rumänien, San .\tarino. Schweden, Schweiz; Spanien, Tschechoslowakei, 
Türkei. Ungarn, Union der Sozialistisch~n Sowjetrepubliken, Vereinigtes Königreich, Vereinigte 
Staaten von Amerika und Zypern, trafen sich in Wien vom 4. November 1986 bis 19. Januar 1989 
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Schlußakte betreffend die Folgen der Konferenz 
sowie auf det Grundlage der anderen einschlägigen KSZE-Dokumente. 

Der österreichische Bundeskanzler richtete am 4. November 1986 ein~ Ansprache an die Teil
nehmer. 

Eröffnungserklärungen wurden von allen Delegationsleitern, unter ihnen Minister und stellver
tretende Minister vieler Teilnehmerstaaten. abgegeben. Einige Außenminister richteten auch in 
spateren Phasen das Won an das Treffen. 

Ein Vertreter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen richtete eine Ansprache an die Teil-
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nehmer. Beiträge wurden von Venretern der Winschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa (ECE) sowie der UNESCO geleistet. 

Beiträge wurden ferner von folgenden nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten geleistet: Ägyp
ten, Algerien, Israel, Libanon, Libyen, ~arokko, Syrien und Tunesien. 

Die Vertreter der Teilnehmerstaaten bekannten sich zum KSZE-Prozeß und unterstrichen seine 
wesentliche Rolle bei der Stärkung des \'enrauens, der Eröffnung neuer Wege der Zusammen
arbeit, der Förderung der Achtung der !\fenschenrechte und Grundfreiheiten und damit der Festi
gung der internationalen Sicherheit. 

Die Teilnehmerstaaten begrüßten die günstigen Entwicklungen in der internationalen Lage seit 
Abschluß des Madrider Treffens 1983 und zeigten sich befriedigt darüber, daß der KSZE-Prozeß 
zu diesen Entwicklungen beigetragen hat. Sie stellten die Intensivierung des politischen Dialoges 
zwischen ihnen. sowie die wesentlichen Fomchrittc bei den Verhandlungen über militärische Si
cherheit und Abrüstung fest und kamen überein, daß zur Festigung dieser positiven Entwicklungen 
soY.ic zur Herbeiführung einer substantiellen weiteren Verbesserung ihrer gegenseitigen Beziehun
gen verstärkte Bemühungen unternommen werden sollten. Sie bekräftigten daher ihre Entschlos
senheit, alle Bestimmungen der Schlußakte sowie der anderen KSZE-Dokumente unilateral, 
bilateral und multilateral vollständig durchzuführen. ' · 

Wie in der Tagesordnung des Wiener Treffens vorgesehen, fand zwischen den Vertretern der Teil
nehmerstaaten ein vertiefter Meinungsaustausch sowohl über die Durchführung der Bestimmun
gen der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments von Madrid und die Ausführung -Ocr 
von der Konferenz definierten Aufgaben als auch, im Zusammenhang mit den von ihr behandelten 
Fragen, über die Vertiefung ihrer gegenseitigen Beziehungen, die Verbesserung der Sicherheit und 
die Entwicklung der Zusammenarbeit in Europa und die Entwicklung des Entspannungsprozesses 
in der, Zukunft statt. 

Während dieses Meinuhgsaustausches prüften die Teilnehmerstaaten eingehend und in allen 
Einzelheiten die Durchführung der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments von Madrid. 
Unterschiedliche und zuweilen gegensätzliche Auffassungen wurden über das Ausmaß der Ver
wirklichung dieser Verpflichtungen zum Ausdruck gebracht. Während in vielen Bereichen ermuti
gende EntWicklungen vermerkt wurden, kritisierten die Teilnehmerstaaten die fortwährenden 
schwerwiegenden Mängel bei der Durchführung dieser Dokumente. 

Über die Anwendung und Achtung der Prinzipien der Schlußakte fand eine offene und freimü
tige Diskussion statt. Dabei wurde über die ernsthaften Verletzungen einer Reihe dieser Prinzipien 
Besorgqis zum Ausdruck gebracht. Intensive Diskussionen, in denen gegensätzliche Standpunkte 
geäußert wurden, betrafen insbesondere Fragen der Achtung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten. Die Teilnehmerstaaten stimmten überein, daß die uneingeschränkte Achtung der Prinzipien 
in allen ihren Aspekten für die Verbesserung ihrer gegenseitigen Beziehungen wesentlich ist. 

Die Durchführung der Bestimmungen der Schlußakte betreffend vertrauensbildende Maßnah
men, betreffend Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und Technik 
und der Umwelt, betreffend Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum sowie 
betreffend Zusammenarbeit in humanitären und an?eren Bereichen wurde erönert. Ferner wurde 
die Durchführung der Bestimmungen des Abschließenden Dokuments von Madrid und anderer 
KSZE-Dokumente behandelt. Es bestand die Auffassung, daß die durch die Schlußakte gebotenen 
zahlreichen Möglichkeiten nicht in ausreichendem Maß verwirklicht wurden. 

Die Teilnehmerstaaten zeigten sich auch besorgt über das Anwachsen des Terrorismus und verur
teilten diesen vorbehaltlos. 

Die Diskussion widerspiegelte den KSZE-Prozeß in seinem umfassenderen Zusammenhang und 
bestätigte die Notwendigkeit, bei der Durchführung der Bestimmungen der Schlußakte seine welt
weite Dimensiort zu berücksichtigen. 

Bei ihren Beratungen berücksichtigten die Vertreter der Teilnehmerstaaten die Ergebnisse 
- der Stockholmer Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen und Ab

rüstung in Europa. 
- des Treffens von Experten in Athen, um die Prüfung und Ausarbeitung einer allgemein an

nehmbaren Methode der friedlichen Regelung von Streitfällen mit dem Ziel fortzuführen, 
bestehende Methoden zu ergänzen. 

- des Seminars von Venedig über winschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zusammer.-
arbeit im Mittelmeerraum, . 

- des Expenentreffens von Ottawa zu Fragen betreffend die Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in ihren Staaten in all ihren Aspekten, wie in der Schlußakte festgelegt, 

- des Budapester „Kulturforums", 
- des Berner Expenentreffens über Menschliche Kontakte. 
Die Teilnehmerstaaten nahmen ferner zur Kenntnis, daß am 1. August 1985 in Helsinki der zehn

te Jahrestag der Unterzeichnung der Schlußakte begangen worden war. 
Die Teilnehmerstaaten bekräftigten ihre Verpflichtung zur Fonsetzung des KSZE-Prozesses, wie 

dies in dem in der Schlußakte enthaltenen KapiÜI über d.ie Folgen der Konlerenz vereinban wurde. 
In der Erkenntnis, daß ein ausgewogener Fonschritt unter Einbeziehung aller Teile der Schlußakte 
notwendig ist, bekundeten sie ihre Entschlossenheit, auch neue Möglichkeiten für ihre Zusammen-
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arbeit zu nutzen und kamen zu entsprechenden Beschlüssen über Folgeveranstaltungen. 
Die Vertreter der Teilnehmerstaaten prüften alle dem Treffen unterbreiteten Vorschläge. und ver

einbanen folgendes: 

FRAGEN DER SICHERHEIT IN EUROPA 

Die Teilnehmerstaaten bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, 
auf der gegenwärtig-positiven Entwicklung in ihren Beziehungen aufzubauen, um die Ent
spannung im universellen Sinn zu einem lebensfähigen, umfassenden und echten Prozeß zu 
machen: 
ihre Verantwortung für die vollständige Durchführung der in der Schlußakte und anderen 
KSZE-Dokumenten enthaltenen Verpflichtungen zu übernehmen; 

- sich verstärkt um Lösungen für Probleme, die ihre Beziehungen belasten, sowie um die Stär
kung der Garantien für deh internationalen Frieden und die Sicherheit zu bemühen; 

- die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen ihnen zu fördern, die wirksame Ausübung der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu gewährleisten und zwischenmenschliche Kon
takte und zwischenmenschliche Kommunikation zu erleichtern; 
neue Anstrengungen zu unternehmen, um bei der Festigung des Vertrauens und der Sicher
heit sowie der Förderung der Abrüstung weitere Fonschritte zu erzielen. 

Prinzipien 

(1) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ihre Verpflichtung gegenüber allen zehn Prinzipien der 
Erklärung der Schlußakte über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, 
sowie ihre Entschlossenheit, sie zu achten und in die Praxis umzusetzen. Die Teilnehmerstaaten 
bekräftigen, daß alle diese Prinzipien von grundlegender Bedeutung sind und folglich gleicher
maßen und vorbehaltlos angewendet werden, wobei ein jedes von ihnen unter Beachtung der an
deren ausgelegt wird. 

(2) Sie unterstreichen, daß die Achtung dieser Prinzipien und ihre vollständige Anwendung sowie 

(3) 

die strikte Einhaltung aller von ihnen abgeleiteten KSZE-Verpflichtungen von großer politischer 
Bedeutung und wesentlich für die Bildung von Vertrauen und Sicherheit sowie, für die Entwicklung 
ihrer freundschaftlichen Beziehungen und ihrer Zusammenarbeit in allen Bereichen sind. 

In diesem Zusammenhang bestä~igen sie, daß sie das Recht jedes anderen Teilnehmerstaates, 
sein politisches, soziales, winschaftliches und kulturelles System frei zu wählen und zu entwickeln 
sowie sein Recht, seine Gesetze und Verordnungen, seine Praxis und Politik zu bestimmen, achten 
.,.erden. In Ausübung dieser Rechte werden sie gewährleisten, daß ihre Gesetze und Verordnungen, 
ihre Praxis und Politik mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen übereinstimmen und mit den 
Bestimmungen der E'rklärung über die Prinzipien und mit anderen KSZE-Verpflichtungen in Ein
klang gebracht werden. 

(4) Sie bestätigen ferner, daß alle Völker kraft des Prinzips der Gleichberechtigung und des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker und gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte jeder
zeit das Recht haben: in voller Freiheit, wann und wie sie es wünschen, ihren inneren und äußeren 
politischen Status ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre politische, winschaftliche, 
soziale und kulturelle Entwicklung nach eigenen Wünschen zu verfolgen. 

(5) Sie bekennen sich zu ihrer Verpflichtung, das Prinzip der territorialen Integrität der Staaten 
strikt und wirksam einzuhalten. Sie werden sich jeder Verletzung dieses Prinzips und somit jeder 
Handlung enthalten, die in Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen oder den Bestimmungen der Schlußakte 
direkt oder indirekt auf die Verletzung der territorialen Integrität, politischen Unabhängigkeit 
oder Einheit eines Staates abzielt. Keine Handlungen oder Situationen, die zu diesem Prinzip in 
Widerspruch stehen, werden von den Teilnehmerstaaten als rechtmäßig anerkannt. 

(6) Die Teilnehmerstaaten bekennen sich zu ihrer Verpflichtung gegenüber dem Prinzip der fried-
lichen Regelung von Streitfällen in der Überzeugung, daß es eine wesentliche Ergänzung zur 
Pflicht der Staaten ist, sich der A~drohung oder Anwendung von Gewalt zu enthalten, wobei beide 
Prinzipien wesentliche Faktoren für die Erhaltung"und Festigung des Friedens und der Sicherheit 
sind. Sie bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, sich weiter darum zu bemühen, auf der 
Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments 
von Madrid und unter Berücksichtigung der Berichte der Expertentreffen von Montreux und 
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(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(10.1) 

(10.2) 

(10.3) 

(10.4) 

(10.5) 

(10.6) 

(IÖ. 7) 

(11) 

(12) 

Athen eine allgemein annehmbare Methode zur friedlichen Regelung von Streitfällen zu prüfen 
und 1uszuarbeiten: um bestehende Methoden zu ergänzen. In diesem Zusammenhang akzeptieren • 
sie grundsätzlich die obligatorische Hinzuziehung einer Drittpartei, wenn ein ~Streitfall durch an
dere friecfll~he Mittel nicht beigelegt werden kann. 

Um die- schrittweise Durchführung dieser Verpnichtung - einschließlich der obligatorischen 
Hinzuziehung einer Drittpanei zur Regelung gewisser Kategorien von Steitfällen als ersten Schritt 
- zu gewährleisten, bescJlließen sie, vom 15. Januar bis 8. Februar 1991 ein Expenentreffen in 
Valletta einzuberufen, das eine Liste solcher Kategorien und die entsprechenden Verfahren und 
Mechanismen ausarbeiten soll. Diese Liste wäre in der Folge schrittweise zu erweitern. Das Treffen 
wisil ferner die Möglichkeit fü,r die Schaffun,g von Mechanismen z:ur Herbeiführung bindender 
Entscheidungen durch Drittparteien in Erwägung ziehen. Das nächste KSZE-Folgetreffen wird die 
beim'Expertentreffen ~zielten Fortschritte beurteilqi. Tagesordnung, Zeitplan und andere organi
satorische Modalitäten sind in Anhang 1 enthalten. 

Die Teilnehmerstaaten verurteilen vorbehaltlos alle Handlu_ngen, Methoden und Praktiken des 
Terrorismus, wo und von wem auch immer sie ausgeübt werden, als verbrecherische Handlungen, 
darunter auch solche, die die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Staaten und deren Sicher
heit gefährden, urid stimmen darin überein, daß der Terrorismus unter keinen Umständen gerecht
fertigt _werden kann. 

Sie bekunden ihre Entschlossenheit, sowohl bilateral als auch in multilateraler Zusammenarbeit, 
insbesondere im Rahmen internationaler Foren wie der Vereinten Nationen, der Jnternationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation und der Internationalen Seeschiffahns-Organisation, und in Über
einstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des'Abschließenden Doku
ments von Madrid auf die Ausrottung des Terrorismus hinzuarbeiten. 

überzeugt von der Notwendigkeit, Maßnahmen auf nationaler Ebene mit verstärkter internatio
naler Zusammenarbeit zu verbinden, bekunden die Teilnehmerstaaten ihre Absicht, 

- eine gegenüber Forderungen ,von Terroristen unnachgiebige Haltung einzunehmen; 

- die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zwischen ihnen zur Verhinderung und Be
kämpfung des Terrorismus zu verstärken und zu entwickeln sowie die Wirksamkeit der beste_
henden Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene oder im Rahmen von Staatengruppen zu er
höhen, soweit angemessen auch auf dem Wege des Informationsaustausches; 

-·illegale Aktivitäten von Personen, Gruppen oder Organisationen auf ihrem Territorium zu 
verhindern, die zur Verübung terroristischer oder subversiver oder anderer, auf den gewalt
samen Umsturz des Regimes eines anderen Teilnehmerstaates gerichteter Handlungen 
an~tiften, sie organisieren oder sich daran beteiligen; 

wirksame Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung terroristischer Handlungen zu 
ergreifen, die gegen diplomatische oder konsularische Vertreter gerichtet sind, sowie Maß
nahmen gegen terroristische -Handlungen, die unter Verletzung der Wiener Übereinkommen 
ober. diplomatische und konsularische Beziehungen, insbesondere deren Bestimmungen be
treffend diplomatische und konsularische Privilegien und lmmunitäten, erfolgen; 

die Auslieferung oder gerichtliche Verfolgung von Personen, die sich an terroristischen 
Handlungen beteiligen, zu gewährleisten und in,,fällen von Zuständigkeitskonflikten, von 
denen mehrere Staaten betroffen sind, eng zusammenzuarbeiten. wobei sie in oeiderlei Hin
sicht entsprechend den einschlägigen ~ternationalen Übereinkommen vorgehen; 

den Beitritt zu den einschlägigen internationalen übereinkommen über die Bekämpfung des 
lhrorismus zu erwägen. falls dies noch nicht geschehen ist; 

in den geeigneten internationalen Gremien die Arbeit fortzuführen, um Maßnahmen gegen 
d_en Te_rrorismus zu verbe~ern und auszuweiten und zu gewährleisten, daß die einschlägigen 
Uberemkommen von möglichst vielen Staat~n angenommen und eingehalten werden. 

Sie bestätigen, daß sie die Menschenrecht,e und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, 
Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit, für alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge
schlechts, der Sprache oder.der Religion achten werden. Sie bestätigen ferner die universelle Bedeu
tung der \1enschenrechte und Grundfreiheiten, deren Achtung ein wesentlicher Faktor für Frie
den, Gerechtigkeit und Sicherheit ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die Entwicklung freund
schaftlicher Beziehungen und-der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwischen allen Staaten 
zu gewährleisten. 

Sie bekunden ihre Entschlossenheit, die wirksame Ausübung der \1enschenrechte und Grund-
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freiheiten zu garantieren, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde ergeben und 
für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind. Sie erkennen an, daß alle iivilen, politischen, 
winschaftlichen, sozialen, kulturellen und anderen Rechte und Freiheiten von überragender Be
deutung sind und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln in vollem Umfang verwirklicht werden 
müsseri. 

In diescim Zusammenhang werden sie 

ihre Gesetze und Vorschriften sowie ihre Praxis im Bereich der zivilen, politischen, .win
schaftlichen, sozialen, kulturellen und anderen Menschenrechte und Grundfreiheiten weiter
entwickeln und verwirklichen, um die wirksame Ausübung dieser Rechte und Freiheiten zu 
garantieren; 

den Beitritt zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Internationale 
Konvention über zivile-und politische Rechte), dem Internationalen Pakt über wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte (Internationale Konvention über winschafüiche, soziale 
und kulturelle Rechte), dem Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte und zu anderen einschlägigen internationalen Dokumenten in Erwä-
gung ziehen, sofern dies noch nicht geschehen ist; · 

- den Text der Schlußakte, des Abschließenden Dokuments von Madrid und des vorliegenden 
Dokuments sowie aller anderen einschlägigen internationalen Dokumente zu Fragen der 
Menschenrechte veröffentlichen und verbreiten, um zu gewährleisten, daß diese Dokumente 
in ihrer Gesamtheit zur Verfügung stehen, eine möglichst breite Öffeittlichkeit darüber infor
mieren und sie allen Personen in ihren Ländern insbesondere über öffentliche Bibliotheken 
zugänglich machei:i; 

das Recht des einzelnen/seine Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet zu kennen und auszu
üben, wirksam gewährleisten und zu diesem Zweck alle Gesetze, Verordnungen und Verfah· 
rensvorschriften betreffend die Menschenrechte und Grundfreiheiten veröffentlichen und 
zugänglich machen; 

das Recht aller ihrer Bürger ächten, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen aktiv zur För
derung und zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beizutragen; 

- in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zur Behandlung der Förderung und des 
Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten anregen; 

- jeder in ihrem Gebiet befindlichen und ihrer Jurisdiktion unterstehenden Person Menschen
rechte und Grundfreiheiten ohne Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, 
des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status ge
währleisten; 

- sicherstellen, daß keine Person, die diese Rechte und Freiheiten für sich in Anspruch nimmt 
·bzw. die Absicht äußen oder versucht, dies zu tun, oder ein Mitglied ihrer Familie als Folge 
davon in irgendeiner Weise benachteiligt wird; 

~ gewährleisten, daß jenen Personen, die eine Verletzung ihrer Menschenrechte und Grundfrei
heiten geltend machen, wirksame Rechtsmittel sowie vollständige Informationen darüber 
zur Verfügung stehen; sie Werden unter anderem folgende Rechtsmittel effektiv anwenden: 
- Das Recht des einzelnen, mit Eingaben an Vollzugs-, Gesetzgebungs-, Gerichts- oder Ver-

waltungsorgane Abhilfe zu suchen; 
- das Recht auf eine gerechte und, öffentliche Verhandlung vor einem unabhängigen und 

unpaneiischen Gericht innerhalb einer angemessenen Frist, einschließlich des Rechts, 
rechtliche Begründungen vorzulegen und durch einen Rechtsbeistand eigener Wahl ver
treten zu werden; 

- das Recht, unverzüglich und auf amtlichem Wege über jede Entscheidung, die auf eine 
Berufung hin getroffen wurde, benachrichtigt zu werden, unter anderem auch über die 
gesetzlichen qrundlagen, auf deren Basis die Entscheidung erfolgte. Diese Benachrichti
gung ist in der Regel schriftlich zu geben, jedenfalls aber so, daß der Betroffene in der 
Lage ist, von weit~ren verfügbaren Rechtsmitteln wirksamen Gebrauch zu machen. 

Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Förderung der winschaftlichen, sozialen und kultu
rellen Rechte ebenso wie der zivilen und politischen Rechte für die Menschenwürde und die Ver
wirklichung der legitimen Bestrebungen jedes einzelnen von überragender Bedeutung ist. Daher 
werden sie ihre Bemühungen im Hinblilk darauf fonsetzen, schrittweise die vollstandige Verwirk
lichung der winschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte mit allen geeigneten Mitteln, insbe-

., 
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(15) 

(16) 

(16.1) 

(16.2) 

(16.3) 

(16.4) 

sondere auch durch gesetzgeberische Maßnahmen, zu erreichen. In diesem Zusammenhang wer
den sie Problemen in den Bereichen Beschäftigung, Wohnungswesen, soziale Sicherheit, Gesund
heit, Bildung und Kultur besondere Aufmerksamkeit widmen. Sie werden den ständigen 
Fortschritt bei der Verwirklichung aller Rechte und Freiheiten in ihren Ländern ebenso wie bei der 
Entwicklung der Beziehungen Zy.'ischen ihnen und mit anderen Staaten fördern, damit jeder tat
sächlich in den vollen Genuß seiner wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen ebenso wie seiner 
zivilen und politischen Rechte kommt. 

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ihre Entschlossenheit, die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau zu gewährleisten. Sie werden daher alle erforc:ltrlichen - auch gesetzgeberische - Maßnah
men ergreifen, um eine gleichermaßen effektive Teilnahme von Männern und Frauen am politi· 
sehen, wif'!schaftlichen, sozialen und kulturellen leben zu fördern. Sie werden die Möglichkeit 
eines Beitritts zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau in 
Erwägung ziehen, sofern dies noch nicht geschehen ist. ,· 

Um die Freiheit des einzelnen zu gewährleisten, sich zu seiner Religion oder Überzeugung zu be
kennen und diese auszuüben, werden die Teilnehmerstaaten unter anderem 

- wirksame Maßnahmen ergreifen •. um eine auf Religion oder Überzeugung gegründete Dis
kriminierung gegen Personen oder Gemeinschaften in Anerkennung, Ausübung und Genuß 
von Menschenrechten und Grundfreiheiten in allen Bereichen des zivilen, politischen, wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens zu verhindern und zu beseitigen und die tat
sächliche Gleichheit zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zu gewährleisten; 

eine Atmosphäre gegenseitiger Toleranz und Achtung zwischen Gläubigen verschiedener 
Gemeinschaften ebenso wie zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen schaffen; 

religiösen Gemeinschaften von Gläubigen, die im verfassungsmäßigen Rahmen ihres Staates 
wirken oder zu wirken bereit sind, auf ihren Antrag hin die Anerkennung jenes Status ein
räumen, der in ihrem jeweiligen Land für sie vorgesehen.ist; 

das Recht dieser religiösen Gemeinschaften achten, 
frei· zugängliche Andachts- und Versammlungsorte einzurichten und zu erhalten, 
sich nach ihrer eigenen hierarchischen und institutionellen Struktur zu organisieren, 
ihr Personal in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Erfordernissen und Normen sowie 
mit etwaigen zwischen ihnen und ihrem Staat freiwillig vereisbarten Regelungen auszu
wählen, zu ernennen und auszutauschen, 
freiwillige Beiträge in finanzieller oder anderer Form zu erbitten und entgegenzunehmen; 

(16.S) Konsultationen mit Vertretern religiöser Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen 
aufnehmen, um ein besseres Verständnis für die Erfordernisse der Religionsfreiheit zu er-

(16.6) 

reichen; ' 

das Recht eines jeden achten, Religionsunterricht in der Sprache seiner Wahl einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen zu erteilen und zu erhalten; 

(16.7) in diesem Zusammenhang unter anderem die Freiheit der Eltern achten, die religiöse und 
sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen 
sicherzustellen; 

(16.8) die Ausbildung von Personal religiöser Gemeinschaften in geeigneten Institutionen ge
statten: 

(16.9) das Recht von einzelnen Gläubigen und Glaubensgemeinschaften achten. religiöse Bücher 
und Veröffentlichungen in der Sprache ihrer Wahl sowie andere, der Ausübung einer Religion 
oder Überzeugung dienende Gegenstände und Materialien zu erwerben, zu besitzen und zu 
verwenden; 

(16.10) religiösen Bekenntnissen, Institutionen und Organisationen die Herstellung, Einfuhr und 
Verbreitung religiöser Veröffentlichungen und Materialien gestatten; 

(16.11) - das Interesse religiöser Gemeinschaften, am öffentlichen Dialog einschließlich mittels Mas-
senmedien teilzunehmen, wohlwollend prüfen. 

(17) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Ausübung der obenerwähnten Rechte hinsichtlich 
der Religions· und Glaubensfreiheit nur solchen Einschränkungen unterliegen darf, die im Gesetz 
verankert sind und mit ihren völkerrechtlichen und anderen internationalen Verpflichtungen in 
Einklan2 stehen. Sie werden in ihren Gesetzen und Verordnungen und bei deren Anwendung die 
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vollständige und tatsächliche Verwirklichung der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glau
bensfreiheit gewährleisten. 

(18) Die ll:ilnehmerstaaten werden sich unablässig bemühen, die Bestimmungen der Schlußakte und 
des. Abschließenden Dokuments von Madrid im Hinblick auf nationale Minderheiten durchzu
führen. Sie werden alle notwendigen gesetzlichen, administrativen, gerichtlichen und sonstigen 
Maßnahmen ergreifen und die einschlägigen internationalen Dokumente, durch die sie gegebenen
falls gebunden sind, anwenden, um den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 
Angehörigen nationaler Minderheiten auf ihrem TerritoriuRl zu gewährleisten. Sie werden sich 
jeglicher Diskriminierung dieser Personen enthalten und zur Verwirklichung ihrer legitimen 
Interessen und Bestrebungen im_ Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen. 

(19) Sie werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler Minderheiten 
auf ihrem Territorium schützen und Bedingungen für die Förderung dieser Identität schaffen. Sie 
werden die freie Ausübung der Rechte durch Angehörige solcher Minderheiten achten und ihre 
völlige Gleichstellung mit anderen gewährleisten. 

(20) Die Teilnehmerstaaten werden das Recht eines jeden 

(21) 

(22) 

(23) 

(23.1) 

(23.2) 

(23.3) 

(23.4) 

(23.5) 

(23.6) 

(24) 

- auf Freizügigkeit und freie Wahl des Aufenthaltsortes innerhalb der Grenzen eines jeden 
Staates und 

- auf Ausreise aus jedem Land, darunter auch seinem eigenen, und auf Rückkehr in sein Land 

uneingeschränkt achten. 

Die Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, daß die Ausübung der obenstehenden Rechte kei
nerlei Einschränkungen unterliegt, mit Ausnahme jener, die im Gesetz verankert sind und mit ihren 
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte, und mit ihren anderen internationalen Verpflichtungen, insbesondere der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte, in Einklang stehen. Diese Einschränkungen tragen den 
Charakter von Ausnahmen. Die Teilnehmerstaaten werden dafür sor&en, daß diese Einschränkun
gen nicht mißbräuchlich und willkürlich angewendet werden, sondern in einer Form, die die wirk
same Ausübung dieser Rechte wahrt. 

In diesem Zusammenhang werden sie allen Flüchtlingen, die dies wünsche'!,, gestatten, in Sicher
heit nach Hause zurückzukehren. 

Die Teilnehmerstaaten werden 

gewährleisten, daß niemand willkürlich festgeno111men, in Haft gehalten oder des Landes 
verwiesen wird; 

gewährleisten, daß jeder, der festgenommen oder in Haft gehalten wird, menschlich und 
unter Achtung vor der dem Menschen innewohnc:nden Würde behandelt wird; 

• 
die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung von Strafgefangenen 
sowie den Verhaltenskodex der Vereinten Nationen für Vollzugsbeamte einhalten; 

Folter und andere Arten grausamer, unmenschlicher oder erniedrigendf'r Behandlung oder 
Bestrafung verbieten und wirksame gesetzliche, administrative, gerichtliche und sonstige 
Maßnahmen ergreifen, um solche Praktiken zu verhindern und zu bestrafen; 

- den Beitritt zum übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe in Erwägung ziehen, sofern dies noch nicht geschehen 
ist: 

- den einzelnen vor allen psychiatrischen oder anderen medizinischen Praktiken schützen, die 
eine Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellen, und wirksame Maß
nahmen zur Verhinderung und Bestrafung solcher Praktiken treffen. 

Die Teilnehmerstaaten stellen hinsichtlich der Frage der Todesstrafe fest, daß eine Reihe von 
ihnen diese Strafe abgeschafft hat. In Teilnehmerstaaten, in denen die Todesstrafe noch nicht abge
schafft wurde, darf ein Todesurteil nur für die schwersten Verbrechen gemäß den zum Zeitpunkt 
der Verübung des Verbrechens geltenden Rechtsvorschriften und nicht unter Mißachtung ihrer 
internationalen Verpflichtungen verhängt werden. Diese Frage wird weiter verfolgt. Die Teilneh· 
merstaaten werden in diesem Zusammenhang in einschlägigen internationalen Organisationen zu
sammenarbehen. 
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(25) Im Hinblick auf die Entwicklung gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens, die Förderung 

(26) 

freundschaftlicher und gutnachbarlicher Beziehungen, die Festigung des internationalen Friedens, 
der Sicherheit und der Gerechtigkeit und auf eine verbesserte Durchführung ih{Cr KSZE-Verpflich
tungen werden die Teilnehmerstaaten die Zusammenarbeit weiterentwickeln und den Dialog 
zwischen ihnen in allen Bereichen und auf allen Ebenen auf der Grundlage voller Gleichheit 
fördern. Sie stimmen überein, daß die vollständige Achtung der Prinzipien sowie deren Anwen
dung und die Erfüllung der anderen KSZE-Bestimmungen ihre Beziehungen verbessern und die 
Entwicklung ihrer Zusammenarbeit vorantreiben werden. Sie werden sich jeglicher Handlung ent
halten, die den Bestimmungen der Schlußakte und anderer KSZE-Dokumente zuwiderläuft und 
erkennen an, daß jede solche Handlung die Beziehungen zwischen· ihnen beeinträchtigen und die 
Entwicklung ihrer Zusammenarbeit behindern würde. 

Sie bestätigen, daß Regierungen, Institutionen, Orglln~sationen und Personen eine maßgebliche' 
und positive Rolle zukommt, zur Erreichung der Ziele ihrer Zusammenarbeit. sowie zur vollen Ver
wirklichung der Schlußakte beizutragen. Zu diesem Zweck werden sie das Recht von Personen, die 
Durchführung der KSZE-Bestimmungen zu .beobachten und zu fördern und sich mit anderen zu 
diesem Zweck zusammenzuschließen, achten. Sie werden direkte Kontakte und Kommunikation 
zwischen diesen Personen, Organisationen und Institutionen innerhalb der Teilnehmerstaaten 
sowie zwischen Teilnehmerstaaten erleichtern und rechtliche und administrative .Beeinträchtigun
gen, die nicht den KSZE-Bestimmungen entsprechen, wo immer sie vorhanden sind, beseitigen. Sie 
werden auch wirksame Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zu Informationen über die Durch
führung der 'KSZE-Bestimmungen und die freie Meinungsäußerung zu diesen Fragen zu er
leichtern. 

(27) Die Teilnehmerstaaten erhielten Bericht vom .Expertentreffen zu Fragen betreffend die Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten in ihren Staaten in all ihren Aspekten, wie in der Schluß
akte festgelegt, das vom 7. Mai bis 17. Juni 1985 in Ottawa abgehalten wurde. Sie begrüßten den 
Umstand, daß es in Fragen zentralen Interesses zu Offenen Diskussionen gekommen war. Sie stell
ten fest, daß diese Diskussionen nicht in einvernehmliche Schlußfolgerungen gemündet hatten, 
und stimmten überein, daß ein solcher vertiefter Meinungsaustausch an sich einen wertvollen 
Beitrag zum KSZE-Prozeß darstellt. In dieser Hinsicht .wurd.e besonders vermerkt, daß beim 
Treffen unterbreitete Vorschllge beim Wiener Folgetreffen wieder aufgegriffen wu1den. Sie be-. 
grüßten auch die Entscheidung der Teilnehmer, Teile des Treffens öffentlich zugänglich zu machen, 
und stellten fest, daß diese Praxis bei.späteren Treffen weiterentwickelt wurde. 

Vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen und bestimmte Aspekte der Sicherheit und 
Abrüstung in Europa 

Stockholmer Konferenz: Beurteilung der erzielten F<;>rtschritte 

Die Teilnehmerstaaten 

beurteilten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Abschließenden 
.Dokuments von Madrid dfe auf der Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maß
nahmen und Abrüstung in Europa, die vom 17. Januar 1984 bis 19. September 1986 in Stockholm 
tagte, erzielten Fortschritte. 

Sie begrüßten die Annahme eines Satzes einander ergänzender vcrtrauens- und sicherheits
bildender Maßnahmen (VSBM) in Stockholm. 

Sie stellten fest, daß diese Maßnahmen mit den Kriterien des Madrider Mandats übereinstim
mc;n und eine wesentliche Verbesserung und Ausweitung der in der Schlußakte angenommenen 
vertrauensbildenden Maßnahmen darstellen. 

Sie stellten fest, daß die Annahme des Stockholmer Dokuments ein politisch bedeutsames 
Ergebnis darstellt und daß dessen Maßnahmen ein wichtiger Schritt bei den Bemühungen sind, die 
Gefahr einer militärischen Konfrontation in Europa zu vermindern. Sie sind übereingekommen, 
daß das Ausmaß, in dem die Maßnahmen in der Praxis zu mehr Vertrauen und Sicherheit beitra
gen, von.der Erfüllungsbilanz abhängt. Sie zeigten sich von der begonnenen Durchführung er
mutigt und stellten fest, daß weitere Erfahrungen und eii:ie ausführliche Überprüfung erforderlich 
sind. Sie bekräftigten ihre Entschlossenheit, alle Bestimmungen des Dokuments der Stockholmer 
Konferenz strikt einzuhalten und nach Treu und Glauben anzuwenden. 

Sie bekräftigten ihre Verpflichtung gegenüber den Bestimmungen des Abschließenden Doku
ments von Madrid in bezug auf dle Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maß
nahmen und Abrüstung in Europa und kamen übereill', die Arbeit der Konferenz in der Absicht 
wiederaufzunehmen, weitere Fortschritte in Iticht_ung auf ihr Ziel zu erreichen. 
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Neue Bemühungen um Sicherheit und Abrüstung in Europa 

Die Teilnehmerstaaten, 

Eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des Abschließenden Doku
ments von Madrid, denen zufolge sie ihrer aller Interesse an Bemühungen anerkennen, die auf die 
Verminderu~g der militärischen Konfrontation und die Förderung der Abrüstung gerichtet sind, 

Unter. Bekräftigung ihrer in der Schlußakte \:>ekundeten Entschlossenheit, das Vertrauen 
zwischen ihnen zu stärken und somit zur Erhöhung der Stabilität und Sicherheit in Europa beizu
tragen, 

Unter Betonung des komplementären Charakters der Bemühungen im Rahmen des KSZE
Prozesses, die auf die'Bildung von Vertrauen und Sicherheit, die Schaffung von Stabilität und die 
Erzielu11g von Fortschritten in der Abrüstung gerichtet sind, um die militärische Konfrontation zu 
vermindern und die Sicherheit für alle zu erhöhen, 

Unter Betonung, daß sie bei derartigen Bemühungen die ihrer souveränen Gleichheit inne
wohnenden Sicherheitsinteressen aller KSZE-Teilnehmerstaaten achten werden, 

Ferner nach Prüfung von Wegen und geeigneten Mitteln zur Fortsetzung ihrer Bemühungen um 
Sicherheit und Abrüstung in Europa, 

Erzielten Übereinstimmung, diese Bemühungen wie folgt zu strukturieren: 

. Verhandlungen über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen 

Die Teilnehmerstaaten sind •übereingekommen, daß Verhandlungen über Vertrauens- und 
Sicherheitsbildende Maßnahmen stattfinden werden, um auf den bereits bei der Stockholmer 
Konfer,enz erzielten Ergebnissen aufzubauen und sie zu erweitern, mit dem Ziel, einen neuen 
Satz einander ergänzender verti'auens- und sicherheitsbildender Maßnahmen auszuarbeiten und 
anzune~men, die darauf gerichtet sind, die Gefahr einer ~ilitärischen Konfrontation in Europa 
zu vermindern. · 
Diese Verhandlungen werden in Übereinstimmung mit dem Madrider Mandat stattfinden. 
Die Beschlüsse des vom 25. Oktober bis i1. November 1983 in.Helsinki abgehaltenen Vorberei
tungstreffens finden sinngemäß Anwendung (siehe Anhang II). 
Diese Verhandlungen werden in Wien stattfinden und in der Woche ab dem 6. März 1989 
beginnen. 

Das nächste Folgetreffen der KSZE-Teilnehmerstaaten, das ab 24. März 1992 in Helsinki statt
finden wird, wird die in diesen Verhandlungen erzielten Fortschritte beurteilen. 

Verhandlungen über Konventionelle StreitR~äfte in Europa 

Die Verhandlungen über Konventionelle Streitkräfte in Europa werden stattfinden, wie es von 
jenen Staaten vereinbart wurde, deren Namen im Mandat genannt sind, welches in der Erklä
rung des Vorsitzenden in Anhang 111 des vorliegenden Dokuments enthalten ist; diese Staaten 
haben die Tagesordnung, die Verfahrensregeln und die organisatorischen Modalitäten dieser 
Verhandlungen unter sich festgelegt und werden ihren Zeitplan und ihre Ergebnisse bestimmen. 
Diese Verhandlungen werden im Rahmen des KSZE-Prozesses geführt. 
Diese Verhandlungen werden in Wien stattfinden und in der Woche ab dem 6. März 1989 
beginnen. 
Das nächste Folgetreffen der KSZE-Teilnehmerstaaten, das ab 24. März 1992 in Helsinki statt
finden wird, wird einen Meinungsaustausch über die in diesen Verhandlungen erzielten Fort
schritte vornehmen. 

Treffen zum Austausch von Meinungen und Informationen über den Verlauf 
der Verhandlungen über Konventionelle Streilkrtifte in Europa 

Es wurde vereinbart, daß die Teilnehmerstaaten -Treffen abhalten werden, um Meinungen und 
Informationen über den Verlauf der Verhandlungen über Konventionelle Streitkräfte in Europa 
auszutauschen. 
Diese Treffen werden mindestens zweimal während jeder Sitzungsperiode der Verhandlungen 
über Konventionelle Streitkräfte in Europa abgehalten. 
Bestimmungen über praktische Modalitäten dieser Treffen sind in Anhang IV zu diesem Doku
ment .enthalten. 
Bei diesen Treffen werden von den Teilnehmern der Verhandlungen über Konventionelle Streit
kräfte in Europa substantielle Informationen über Entwicklungen, Fortschritte und Ergebnisse 
in den Verhandlungen gegeben, um jedem Teilnehmerstaat die Bewenung des Verlaufs dieser 
Verhandlungen zu ermöglichen. 
Die Teilnehmer an diesen Verhandlungen haben sich verpflichtet, im Vedauf ihrer Verhandlun
gen die auf diesen Treffen von anderen Teilnehmerstaaten in bezug auf ihre eigene Sicherheit ge
äußerticn Meinungen zu berücksichtigen. 
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Informationen werden auch bilateral gegeben. , 
Das nächste Folgetreffen der KSZE-Teilnehmerstaaten, das ab 24. März I992in Helsinki stattfin-
den wird, wird die Wirkungsweise dieser Vorkehrungen prttfen. · 

Unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des Abschließen
den Dokuments von Madrid und nach Prüfung der in den beiden Verhandlungen erzielten Ergeb
nisse sowie im lichte anderer einschlägiger, Europa betreffender Verhandlungen über Sicherheit 
und Abrüstung wird ein künftiges KSZE-Folgetreffen Wege und geeignete Mittel für die Teilneh
merstaaten zur Fonsetzung ihrer Bemühungen ·um Sicherheit und Abrüstung in Europa prüfen, 
einschließlich der Frage einer Ergänzung des Madrider Mandats für die nächste Phase der Konfe
renz über Venrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa. 

ZUSAMMENARBEIT IN DEN BEREICHEN DER WIRTSCHAIT, 
DER WISSENSCHAIT UND DER TECHNIK SOWIE DER UMWELT 

Die Teilnehmerstaaten bekräftisen ihren Willen, ihre Zusammenarbeit in den Bereichen der 
Winschaft, der Wissenschaft und der Technik sowie der Umwelt auszuweiten und stabile und aus
gewogene internationale Winschaftsbeziehungen im Interesse aller Staaten zu fördern. Sie bekun
den ihre Bereitschaft, den Dialog in den zuständigen Gremien mit dem Ziel zu intensivieren, die 
Bemühungen um geeignete Lösungen für miteinander verflochtene winschaftliche Kernfragen wie 
Währung, Finanzen, Verschuldung und Handel zu erleichtern. In diesem Zusammenhang unter
streichen sie die Bedeutung von Konzepten zur Förderung von Strukturanpassungen und zur 
Stimulierung des Wachstums der Volkswirtschaften sowie zur Schaffung eines entwicklungsför
dernden internationalen Winschaftsklimas. 

Die Teilnehmerstaaten erkennen die wichtige Rolle an, die der Winschaftskommi~ion der Ver
einten Nationen für Europa (ECEJ bei der Förderung der regionalen winschaftlichen Zusammen
arbeit und im Hinblick auf ihl'(n Beitrag _zur Durchführung der Bestimmungen der Schlußakte und 
der KSZE-Folsedokumente zukommt. Sie bekunden ihre Bereitschaft, den vorhandenen Rahmen 
sowie die vorhandenen Ressourcen und Erfahruns~n der ECE in den Bereichen, die für die Durch
führung der Empfehlungen der KSZE von Bedeutung sind, weiter zu nutzen. 

Handel und industrielle Kooperation 

(1) Um ihr Winschaftspotential besser zu nutzen und die Ausweitung ihres Handels zu begünstjgen, 
werden die Teilnehmerstaaten weitere Anstrengungen unternehmen. um unter Berücksichtigung 
aller einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments von 
Madrid günsJige Bedingungen für Handel und industrielle Kooperation zu fördern. 

(2) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß günstige Geschäftsbedingungen für die Entwicklung 
des Handels zwischen ihnen von Bedeutung sind. Sie werden direkte Kontakte von Geschäfts
leuten: potentiellen Käufern und Endabnehmern, auch Kontakte an On und Stelle zur Abwicklung 
eines beabsichti!!ten oder bereits an!!elaufenen Geschäfts erleichtern. Sie werden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Geschäftsleute, unter anderem betreffend Akkreditie
rung, Unterbringung. Kommunikationsmittel und Einstellung und Führung von Personal ergrei
fen. Sie werden auch Maßnahmen zur Vermeidung ungerechtfertigter Verzögerungen bei der 
Visaeneilung und der Zollabfertigung ergreifen. Ferner erkennen sie die Möglicllkeiten an, die 
Handelsmessen und Ausstellungen für die Entwicklung von Geschäftskontakten und die Erzielung 
konkreter Geschäftsergebnisse biet~n. 

(3l Die Teilnehmerstaaten werden ihre Bemühungen fonsetzen, Handelshemmnisse jeglicher An 
weiter abzubauen oder schrittweise zu beseitigen und damit zur Ausweitung und Diversifi~erung 
ihrer Handelsbeziehungen beizutragen. Sie bringen ihre Unterstützung für die in diesem Bereich in 
den geeigneten internationalen Foren geleistete Arbeit zum Ausdruck. 

(4) Die Teilnehmerstaaten werden Handelsformen fördern, die mit der effizienten Abwicklung in-
ternationaler Geschäftsbeziehungen vereinbar sind, und werden auch Geschäftspartner ermuti
gen, über die Ausgestaltung ihrer Handelsbeziehungen unabhilngig zu entscheiden. Hinsichtlich 
aller Formen von Kompensationsgeschäften empfehlen sie, daß derarnge Vorschläge zu Beginn 
von Verhandlungen unterbreitet und nach ihrer Annahme flexibel gehandhabt werden, insbeson
dere im Hinblick auf die Produktwahl. In diesem Zusammenhang sollten die besonderen Anliegen 
der kleineren und mittleren Unternehms::n berücksichtigt werden. Die Teilnehmerstaaten sind sich 
bewußt, daß die ECE in Fragen von Kompensationsgeschäften eine wichtige Rolle spielt. 

\ 
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(5) Die Teilnehinerstaaten erkennen an, daß eine größere Unabhängigkeit für Unternehmen inner-
halb ihrer jeweiligen Volkswirtschaften helfen kann, besser auf die Bedürfnisse des Marktes ein

. zugehen und damit zur Entwicklung des Handels und zur Zusammenarbeit zwischen ihnen 
beizutragen. 

(6) Zur leichteren Erfassung von Marktchancen werden die Teilnehmerstaaten die Veröffentlichung 

(7) 

und Bereitstellung umfassender, vergleichbarer und rechtzeitig verfügbarer wirtschaftlicher und 
kommerzieller Informationen weiter fördern. Sie werden makroökonomische Daten und Statisti
ken auf aktuellem Stand veröffentlichen und erwägen, Zahlungsbilanzangaben verfügbar zu 
machen. Sie werden ferner die Handelsdatenbank der Vereinten Nationen, COMTRADE, mit 
detaillierten Daten in einem für die effiziente Abwicklung des Außenhandels brauchbaren Format 
beliefern. Sie werden zur Zusammenarbeit zwischen ihren statistischen Diensten untereinander 
und im Rahmen der ECE ermutigen, um unter anderem die Feststellung von Disparitäten in 
Außenhandelsstatistiken zu erleichtern und die internationale Vergleichbarkeit solcher Statistiken 
zu verbessern. Ferner betrachten sie es als nützlich, Statistiken zu Themen wie Demographie, Ge
sundheitswesen, Landwirtschaft, Umwelt und Energie in größerem Umfang zu veröffentlichen und 
auszutauschen. 

Die Teilnehmerstaaten stellen die wachsende Bedeutung von Dienstleistungen in ihren gegensei
tigen Wirtschaftsbeziehungen fest und werden in geeigneten Gremien die Entwicklungen auf 
diesem Gebiet und die Zukunftsaussichten für einen besseren Zugang zum Dienstleistungsmarkt 
prüfen. 

(8) In Bekräftigung der Bedeutung der industriellen Kooperation für ihre langfristigen Wirtschafts-
beziehungen werden die Teilnehmerstaaten Maßnahmen zur Schaffung günstiger Bedingungen für 
die Entwicklung ~iner solchen Kooperation fördern. Sie werden daher in den zuständigen Foren die 
Verbesserung des gesetzlichen, administrativen und wirtschaftlichen Rahmens für die industrielle 
Kooperation prüfen. Außerdem werden sie zu Kontakten zwischen potentiellen Partnern ermuti
gen, den Austausch geeigneter Informationen ausbauen und die Beteiligung von kleineren und 
mittleren Unternehmen an der industriellen Kooperation fördern. 

(9) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß produktive, wettbewerbsfähige und gewinnbringende 

{10) 

Joint-ventures in einer gegenseitig nutzbringenden industriellen Kooperation von Bedeutung sein 
können. Sie werden die rechtlichen, administrativen und finanziellen Bedingungen für Investitio
nen in Joint-ventures und für deren Durchführung verbessern. Sie werden ferner den Austausch 
aller für die Errichtung von Joint-ventures maßgeblichen Informationen fördern, einschließlich 
aller erforderlichen technischen Informationen sowie Informationen über Management, Arbeits
bedingungen. Rechnungswesen und Besteuerung, Gewinntransfer und Investitionsschutz, Produk
tionsbedingungen sowie Beschaffungs- urid Absatzmöglichkeiten auf dem Binnenmarkt. 

Die Teilnehmerstaaten unterstreichen, welche Bedeutung der von ihnen im Normenwesen ge
handhabten Politik und Praxis und den damit verbundenen Aktivitäten zur Erleichterung des 
internationalen Handels, insbesondere bei Erzeugnissen. die obligatorischen Prüfverfahren unter
liegen, zukommt. Sie werden daher die gegenseitige Anerkennung ihrer einzelstaatlichen Prüf- und 
Bescheinigungsverfahren und der dabei geübten Praxis in Erwägung ziehen und die Zusammen
arbeit zwischen einschlägigen nationalen Gremien und in internationalen Organisationen. ein
schließlich der ECE, fördern. 

(11) Die Teilnehmerstaaten würdigen die wachsende Bedeutung eines wirksamen Marketings für die 
Entwicklung des Handels und der industriellen Kooperation, wie auch für die Herstellung und 
Förderung des Absatzes neuer Erzeugnisse und für die Befriedigung der Verbraucherbedürfnisse. 
In Anbetracht der wachsenden Marktchancen werden sie bemüht sein, die Bedingungen für Fir
men und Organisationen, die sich mit der Erforschung in- und ausländischer Märkte und anderen 
Marketing-Aktivitäten befassen, zu verbessern. 

{12) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen. daß flexible und einvernehmlich festgelegte Schiedsregeln 
im Hinblick auf die Gewährleistung einer gerechten Schlichtung von Streitfällen im internationa
len Handel und in der industriellen Kooperation für alle und insbesondere für kleinere und mittlere 
Unternehmen von Nutzen sind. Eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und -
des Abscl:iließenden Dokuments von Madrid messen sie der freien Wahl der Schiedsrichter, ein
schließlich des vorsitzenden Schiedsrichters, und des Landes, in dem das Schiedsverfahren statt- · 
findet, besondere Bedeutung bei. Sie empfehlen, die Annahme des Mustergesetzes für die inter
nationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit der Kommission der Vereinten Nationen für Handels
recht (lJNCITRAL) in Erwägung zu ziehen. ferner erkennen sie den Wert von Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit im Bereich von Handelsschiedsverfahren zwischen den Handelskam
mern und anderen Schiedsstellen an. 
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(13) Die Teilnehmerstaaten kommen überein, eine Konferenz über winschaftliche Zusa~menarbeit 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

in Europa einzuberufen. Diese Konferenz findet vom 19. März bis 11. April 1990 in Bonn statt. 
Diese Konferenz soll den. Winschaftsbeiiehungen zwischen den Teilnehmerstaaten neue Impulse 
verleihen,,.tnsbesondere durc:h die Verbesserung der Geschäftsbedingungen für Handel u~d indu
strielle Kooperation sowie durch Aufzei.en neuer Möglichkeiten und Formen der winschaftlichen 
Zusammenarbeit. An dieser Konferenz werden Vertreter der Teilnehmerstaaten und .der Winschaft 
teilnehmen. Tagesordnung, Zeitplan und andere organisatorische ModBlitäten sind in Anhang V 
enthalten. Das nächste Folgetreffen, das ab 24. März 1992 in Helsinki stattfindet, wird die bei der 
Konferenz·erzielten Ergebnisse bewerten. 

Wissenschaft und Technik 

Die Teilnehmerstaaten heben die wichtige Rolle von Wissenschaft und Technik für ihre wirt
schaftliche und soziale Gesamtentwicklung hervor, wobei sie insbesondere jene Wissenschaften 
und Technologien berücksichtigen werden, die für die Verbesserung der Lebensqualiiät von unmit-
telbarer Bedeutung sind. -

ln Anerkennung der Bedeutung wissenschaftlicher und technischer Zusammenarbeit werden die 
Teilnehmerstaaten die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit in den bereits in der Schlußakte 
enthaltenen Bereichen weiter ausbauen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf neuen Ge
bieten von wachsender Bedeutung und von gemeinsamem Interesse prüfen. Außerdem bekunden' 
sie ihre Absicht, die Bedingungen einer solchen Zusammenarbeit durch die Förderung de~ 
Informations- und Erfahrungsaustausches über wissenschaftliche und technische Errungenschaf
ten zu verbessern, wobei sie insbesondere die Interessen jener Uinder der Region berücksichtigen 
werden, die sich winschaftlich im Entwicklungsstadium befinden. 

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ferner erneut die. Rolle allgemeiner zwischenstaatlicher Ab
kommen wie.auch bilateraler Abkommen, die Universitäten, wissenschaftliche und technologische 
Einrichtungen sowie die Industrie in die Entwicklung eines gegenseitig nutzbringenden Aus
tausches einbiriden. Unter Betonung der Bedeutung einer freien Kommunikation und eines freien 
Meinungsaustausches für den Fortschritt in Wissenschaft und Technik werden sie direkte und in
dividuelle Kontakte zwischen Wissenschaftlern, Fach.leuten und interessierten Geschäftsleuten 
fördern und unterstützen. Unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des Wissenschaftlichen 
Forums in Hamburg werden sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten achten, die eine der 
Grundlagen für eine bedeutende Verbesserung der internationalen wissenschaftlichen Zusammen
arbeit auf allen Ebenen darstellen. Sie werden sich ferner um die Schaf~ung von Bedingungen be
mühen, die es interessierten Partnern ermöglichen, geeignete gemeinsame Forschungsprogramme 
unö -projekte auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und des gegenseitigen Vorteils und, wenn dies 
angebracht erscheint, auf kommerzieller Grundlage zu entwickeln. 

Angesichts des Rückgangs der natürlichen Ressourcen, unter anderem der nicht erneuerbaren 
Energiequellen, werden die Teilnehmerstaaten die Zusammenarbeit bei der rationellen Nutzung 
solcher Ressourcen und bei der Nutzung alternativer Energiequellen, eil'lschließlich der Kern
fusion. fördern. 

' Angesichts der Fortschritte und der neuen Möglichkeiten, die Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Biotechnologie bieten, halten die Teilnehmerstaaten einen v~rstärkten Informations
austausch über Gesetze und Verordnungen bezüglich der Sicherheitsaspekte der Gentechnologie 
für wünschenswen. Sie werden daher Konsultationen und einen Informationsaustausch über 
Sicherheitsbestimmungen erlei<:htern. In diesem Zusammenhang betonen· sie die· Bedeutung 
ethischer Grundsätze in der Gentechnologie und ihrer An~endung. 

Die Teilnehmerstaaten werden ihre Zusammenarbeit in der Medizin und verwandten Wissen
schaften durch die Intensivierung der Forschung und des Informationsaustausches über Drogen
mißbrauch und neue '>der sich zusehends ausbreitende Krankheiten ausbauen. Sie werden insbe
sondere bei der Eindämmung von AIDS zusammenarbeiten und dabei die Globale AIDS-Strategie 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berücksichtigen. Sie werden auch bei der Erforschung 
der Langzeitfolgen von Strahleneinwirkung zusammenarbeiten. 

(20) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die wissenschaftliche Forschung und umweltvenräg-
liche Technologien und insbesondere eine verbessene internationale Zusammenarbeit auf diesen 
Gebieten für die Überwachung, Verhütung und Verringerung der Umweltverschmutzung von Be
d~utung sind. Sie werden daher den Informations- und Erfahrungsaustausch über diese Technolo
gien unter anderem in den einschlägigen internationalen Foren fördern. In di~em Zusammenhang 
werden sie auch den Austausch auf kommerzieller Basis in folgenden Bereichen fördern: Technolo-



' (21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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gien zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung, Technologien und Produkte mit geringerer oder 
keiner Emission ozonabbauender Stoffe, Bearbeitungs· und Verbrennungstechniken, neue Metho
den der Müllaufbereitung - einschließlich Recycling und Entsorgung - sowie abfallarme und ab
faliose Technologien. 

Die Teilnehmerstaaten werden in spezifischen Bereichen des Maschinenbaus und der Autoriiati· 
sierung geeignete Informationen austauschen. Sie werden dies auf der Grundlage des gegenseitigen 
Vorteils für potentielle Partner tun. die unabhängig über die Bereiche der Zusammenarbeit und un
ter gebührender Beachtung bilateraler und multilateraler Übereinkommen entscheiden werden. 
Dazu werden sie unter anderem Statistiken in kommerziell wichtigen Bereichen des Maschinen
baus ausarbeiten. 

f m Rahmen ihrer wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit werden die Teilnehmer
staaten die Möglichkeit erwägen, die Entwicklung und den Einsatz v_on Alternativen zu Tierver
suchen anzuregen, darunter auch bei Produkttests. 

Auf dem wichtigen Gebiet der Kernenergie sind sich die Teilnehmerstaaten ~es Umstandes 
bewußt, daß zwar jeder einzelne Staat die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner kerntechni
schen Anlagen tragen sollte, daß aber die Sicherheit im Bereich der Kernenergie eine engere inter· 
nationale Zusammenarbeit, insbesondere innerhalb der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion (IAEO), erfordert. Sie stellten fest, daß es wesentlich ist, bei der Führung und dem Betrieb von 
kerntechnischen Anlagen ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Sie unterstützen daher 
die Arbeit in der IAEO zur Entwicklung grundlegender Sicherheitsprinzipien und fordern alle 
Staaten eindringlich auf, die überarbeiteten Sicherheitsnormen für Kernenergie - NUSS-Regeln 
- als Grundlage für Maßnahmen im Bereich der Sicherheit von kerntechnischen Anlagen heran
zuziehen. Sie verweisen auch auf die Notwendigkeit, die Wirksamkeit des für kerntechnische An
lagen geltenden Haftungssystems weiter zu verbessern. 

Umwelt 

In Anerkennung der Notwendigkeit vorbeugender Maßnahmen werden die Teilnehmerstaaten 
ihre Zusammenarbeit und die Bemühungen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt verstär
ken und dabei berücksichtigen, daß das ökologische Gleichgewicht in Luft, Wasser und Boden er
halten bzw. Wiederhergestellt werden muß. Sie werden dies unter anderem durch Weiterentwick
lung ,ihrer innerstaatlichen Gesetzgebung und ihrer internl;ltionalen Verpflichtungen sowie durch 
die Anwendung der besten verfügbaren Mittel tun und dabei den jeweiligen Entwicklungsstand so
wie wirtschaftliche und technische Zwänge berücksichtigen. Sie unterstreichen di~ Bedeutung der 
Regionalstrategie für den Umweltschutz und den rationellen Einsatz der natürlichen Ressourcen in 
ECE-Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus. Sie begrüßen den Bericht der Welt
kommission für Umwelt und Entwicklung und die Umweltperspektive bis zum Jahr 2000 und dar
über hinaus, sowie die Arbeit, die bereits in den zuständigen internationalen Foren, insbesondere 
im Rahmen des Übereinkommens von 1979 über, weiträumige grenzüberschreitende Luftverun
reinigung (im folgenden „das übereinkommen" genannt), geleistet wird, und werden diese ein
sprechend berücksichtigen. 

(25) Die Teilnehmerstaaten sind davon überzeugt, daß Schwefelemissionen bzw. deren grenzüber-
schreitende Verbreitung rasch und wirksam verringert werden müssen. Sie fordern die Vertrags
parteien und Unterzeichner des Übereinkommens auf, dem Protokoll betreffend die Verringerung 
von Schwefeleniissionen bzw. ihrer grenzüberschreitenden Ströme um mindestens 30 Prozent 
beizutreten. Sii~ empfehlen, daß auch jene Staaten, die nicht Vertragspartei des Protokolls sind, 
weitere Schritte zur Verringering von Schwefelemissionen entsprechend den Zielsetzungen des 
Protokolls unternehmen, und daß jene Staaten, die dieses Ziel bereits verwirklicht haben, ihre 
Emissionen weiterhin kontrollieren. Sie erinnern daran, daß die Schwefelemissionen gemäß dem 
Protokoll bis spätestens 1993 zu verringern sind, und werden im Rahmen des Übereinkommens be
strebt sein, möglichst bald eine Vereinbarung zur weiteren Verringerung der Schwefelemissionen 
auf noch niedrigere als die im Protokoll festgelegten Werte auszuarbeiten. 

(26) Die Teilnehmerstaaten sind der Auffassung, daß der Kontrolle und Verringerung von Stickstoff-
oxidemissionen bzw. ihrer grenzüberschreitenden Verbreitung im Rahmen ihrer Programme zur 
Bekämpfung der Umweltverschmutzung hohe Priorität zukommt. Sie begrüßen die Ausarbeitung 
und Annahme des Protokolls über die Kontrolle von Stickstoffoxidemissionen. 

(27) Außerdem halten sie es für notwendig, im Rahmen des Übereinkommens Vereinbarungen zur 
Emissionsreduktion anderer relevanter Luftschadstoffe, wie Kohlenwasserstoffe und solche, die 
zur Bildung von Fotooxidantien führen, zu treffen. Sie werden die Zusammenarbeit entsprecltend 
verstärken, unter anderem durch die Erfassung und Verarbeit~ng der notwendigen Daten. 
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(28) Die Teilnehmerstaaten kommen überein, das Programm über die Zusammenarbeit bei der 
Messung und Bewertung der weiträumigen Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in 
Europa (EMEP) aufzuwerten und weiter zu entwickeln, unter anderem durch den Ausbau und die 
Verbesserung des Systems von Meßstationen, die Versorgung des EMEP mit notwendigen Daten 
über die Emission vo.n Schadstoffen, die Weiterentwicklung vergleichbarer Meßmethoden und die 
verstärkte Einbeziehung weiterer relevanter Luftschadstoffe, insbesondere Stickstoffoxide, Koh
lenwasserstoffe und Fotooxidantien. Sie empfehlen auch, daß die Länder, die bisher noch nicht 
dem Protokoll betreffend die langfristige Finanzierung des EMEP beigetreten sind, dies tun 
sollten. 

(29) Die Teilnehmerstaaten werden alle Anstrengungen unternehmen, so bald wie möglich der 
Wiener Konvention zum Schutz der Ozom.:nicht sowie dem Mont realer Protokoll über Stoffe, die 
zum Abbau der Ozonschicht fünren, beizutreten. Sie werden überdies einzelstaatliche Aktionen 
und die internationale Zusammenarbeit zur Kontrolle und Reduzierung der Emission ozonab
bauender Substanzen fördern. 

(30) Die Teilnehmerstaaten sind sich darin einig, daß national und international weitere Bemühun-
. gen zur Erforschung, des Phänomens des globalen Temperaturan'stiegs und der Rolle, welche die 
Emission von Kohlendioxid und Spurengasen dabei spielt, unternommen werden sollten, um eine 
wissenschaftliche Grundlage für GegenmaQriahmen zu schaffen. 

(31) Zum Schutz und zur Verbesserung von Süßwasservorkommen und zur wesentlichen Verringe-
rung der Verschmutzung von Meeren und Küstenzonen. grenzüberschreitenden Wasserläufen und 
internationalen Seen aus allen Verschmutzungsquellen werden die Teilnehmerstaaten einzelstaat
liche Bemühungen ebenso wie die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit entwickeln und 
verstärken. Sie empfehlen die Ausarbeitung einer Rahmenkonvention oder spezifischer Konventio
nen zum verbesserten Schutz grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen. Sie 
werden die Freisetzung toxischer, schwer abbaubarer und potentiell gefährlicher Stoffe wesentlich 
reduzieren. Außerdem werden sie der Entwicklung geeigneter Alternativen zur Verklappung von 
Schadstoffen auf See besondere Aufmerksamkeit widmen, um einen schrittweisen und substantiel. 
len Rückgang der Verklappung schädlicher Abfälle ·und der Verbrennung schädlicher Flüssigkeiten 
auf See zu bewirkeh, mit dem Ziel, daß von diesen Methoden bald abgegangen wird. 

(32) Die Teilnehmerstaaten erkennen die Notwendigkeit einer Verbesserung der internationalen Zu-

(33) 

sammenarbeit beim grenzüberschreitenden Transport von Sondermüll an. Unter Berücksichtigung 
der in anderen internationalen Foren geleisteten wertvollen Arbeit werden sie die Ausarbeitung in
ternationaler Vereinbarungen einschließlich einer globalen Konvention zur Kontrolle des grenz
überschreitenden Transports gefährlicher Abfälle unterstützen. 

Die Teilnehmerstaaten werden eine engere Zusammenarbeit und einen ve~ieften Informations
austausch über Probleme im Zusammenhang mit potentiell gefährlichen Chemikalien anstreben, 
einschließlich der Beurteilung der Gesundheits- und Umweltrisiken. Sie werden die Möglichkeiten 
einer besseren Abstimmung ihrer Gesetze und Verordnungen über den Umgang mit diesen Chemi
·kalien untersuchen. 

(34) Die Teilnehmerstaaten werden die internationale Zusammenarbeit betreffend die natürlichen 
Ressourcen sowie die PJlanzen- und Tierwelt verstärken. Sie werden den baldigen Beitritt zu ein
schlägigen übereinkommen sowie deren wirksame Durchführung fördern. Sie werden ferner auf 
der Grundlage der von der ECE zu diesem Thema verabschiedeten Erklärung weitere wirksame 
Maßnahmen gegen die Verschlechterung des Bodens und zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt 
und ihrer Lebensräume ausarbeiten. Sie werden ihren Meinungs- und Erfahrungsaustausch über 
Mittel und Wege für eine rationellere Nutzung der natürlichen Ressourcen vertiefen. 

(35). Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die um den Schutz bzw. um die Sanierung der Umwelt 
bemühten Personen und Organisationen einen wichtigen Beitrag leisten, und werden ihnen die 
Möglichkeit einräumen, ihre Anliegen vorzutragen. Sie werden in der Öffentlichkeit ein stärkeres 
Umweltbewußtsein und ein besseres Verständnis für Umweltfragen fördern und im Bereich der 
Umwelterziehung zusammenarbeiten, unter anderem durch den Austausch von Erfahrungen und 
Ergebnissen vori For.schungsstudien, die Ausarbeitung von Unterrichtsprogrammen und ökolo
gische ;\usbildung. 

(36) Die Teilnehmerstaaten werden bilateral und multilateral im Hinblick auf die Verbesserung und 
Koordinierung ihrer Vorkehrungen betreffend Verhinderung, Frühwarnung, informationsaus
tausch und gegenseitige Hilfeleistung bei Industrieunfällen, die grenzüberschreitende Umwelt
schäden nach sich ziehen können, zusammenarbeiten. Sie werden ferner damit beginnen, die mit 
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dem grenzüberschreitenden Charakter von Industrieunfällen zusammenhängenden Kernfragen, 
wie Beseitigung der Schadensfolgen, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes und Haf
tung, zu untersuchen. 

(37) Die Teilnehme_rstaaten kommen überein, ein Umweltschutztreffen einzuberufen. Dieses Treffen 
findet vom 16. Oktober bis 3. November 1989 in Sofia statt. Dieses Treffen soll Empfehlungen über 
Prinzipien und Richtlinien für weitere Maßnahmen und Zusammenarbeit in neuen und wichtigen 
BCreichen des Umweltschutzes ausarbeiten. Tagesordnung, Zeitplan und organisatorische Modali
täten sind in Anhang VI enthalten. Das nächste Folgetreffen, das ab 24. März 199:? in Helsinki 
stattfindet, wird die bei dem Treffen erzielten Ergebnisse bewerten. 

Zusammenarbeit auf anderen Gebieten 

(38) Die Teilnehmerstaaten erkennen die wichtige Rolle an, die dem Verkehrswesen bei der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung zukommt, sowie die umfassenden Auswirkungen vermehr
ter Tätigkeit im Verkehrssektor, einschließlich umweltbezogener Probleme. Sie werden daher die . 
Erarbeitung von· Maßnahmen zur Schaffung eines wirtschaftlich effizienteren Verkehrssystems 
fördern und dabei die relativen Vorteile der verschiedenen Transportarten und ihre potentiellen 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Sicherheit und d.ie Umwelt berücksichtigen. In 
diesem Zusammenhang werden sie Fragen betreffend multimodale Verkehrsnetze, kombinierten 
Verkehr, Transitverkehrsströme, die Vereinfachung der Transportformalitäten und insbesondere 
der Transportdokumente bilateral und multilateral besondere Aufmerksamkeit widmen. Sie be
grüßen ferner die Arbeit der ECE in diesem Bereich. 

(39) Die Teilnehmerstaaten heben die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus und seinen Beitrag 
zur Völkerverständigung hervor. Sie sprechen sich daher für eine Erweiterung der Zusammenarbeit 
in diesem Bereich aus und werden normale Kontakte zwischen Touristen und der einheimischen 
Bevölkerung erleichtern. Zu diesem Zweck werden sie sich um die Verbesserung der Infrastruktur 
für den Tourismus bemühen, unter anderem durch eine möglichst weitgehende Diversifizierung 
der Unterbringungsmöglichkeiten und durch ein größeres Angebot für Touristen mit kleinem 
Reisebudget und den Jugendtourismus, einschließlich Privatquartiere in kleinem Rahmen. Sie wer
den ferner die schrittweise Abschaffung der für ausländische Touristen bestehenden Erfordernisse, 
ein Minimum an Währung einzuwechseln, einer wohlwollenden Prüfung umerziehen,. den 
Rückumtausch von ordnun~sgemäß erworbener Landeswährung gestatten und überdies zu einer 
Preisbildung ermutigen, die keinen ausländi~chen Touristen diskriminiert, gleichgültig, aus 
welchem Land er kommt. Sie werden ferner Ankunfts- und Abreiseformalitäten auf das unbedingt 
notwendige Mindestmaß reduzieren. Die Teilnehmerstaaten werden für Bedingungen sorgen, die 
der Schaffung gemeinsamer Vorhaben im Tourismusbereich förderlich sind, einschließlich Joint
ventures und Personalausbildungsprogramme. 

(40) Die Teilnehmerstaaten betonen die Notwendigkeit einer wirksamen Durchführung der Bestim-
mungen der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments von Madrid über Wanderarbeiter 
und ihre Familien in Europa. Sie rufen die Aufnahme- und Herkunftsländer auf, sich um eine wei
tere Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und sonstigen Lebensbedingungen für 
Wanderarbeiter und ihre Familien, die sich rechtmäßig in den Aufnahmeländern aufhalten. zu be
mühen. Sie empfehlen, daß die.Aufnahme- und Herkunftsländer ihre bilaterale Zusammenarbeit 
in einschlägigen Bereichen fördern sollten, um die Wiedereingliederung von Wanderarbeitern und 
ihren Familien, die in ihre Heimat zurückkehren, zu erleichtern. 

(41) · Die Teilnehmerstaaten werden im Einklang mit ihren einschlägigen Verpflichtungen, die sie in 
der Schlußakte und im Abschließenden Dokument von Madrid eingegangen sind, Anträge auf 
Familienzusammenführung sowie auf Familienkontakte und -besuche wohlwollend prüien, wenn 
Wanderarbeiter aus and_eren Teilnehmerstaaten, die sich rechtmäßig in den Aufnahmeländern auf
halten, davon betroffen sind. 

(42) Die Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, daß Wanderarbeiter aus anderen Teilnehmer-
staaten und ihre Familien ihre nationale Kultur unbehindert pflegen und bewahren können und 
Zugang zur Kultur des Aufnahmelandes haben. 

(43) In dem Bestreben, daß Kinder von Wanderarbeitern beim Zugang zu allen fypen und Ebenen 
von Bildungseinrichtungen tatsächlich die gleichen Möglichkeiten haben wie die Kinder ihrer eige
nen ~aatsangehörigen, erklären die Teilneh~erstaaten ihre Bereitschaft, die zur besseren Nutzung 
der bestehenden Bildungsmöglichkeiten und zu deren Verbesserung erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen. Darüber hinaus werden sie, wo eine angemessene Nachfrage besteht, zusätzlichen Unter
richt für die Kinder von Wanderarbeitern in ihrer Muttersprache fördern bzw. erleichtern. 

(44) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Frage der Wanderarbeiter eine menschliche Dimen-
sion hat. 
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(45) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Auswirkungen des winschaftlichen und techni-
schen Wandels am Arbeitsplatz besonders fühlbar sind. Sie betonen ihre Bereitschaft, ihre Zusam~ 
menarbeit im Bereich von Berufsausbildungskonzepten durch einen verstarkten Informations- und 
Erfahrungsaustausch mit dem Ziel einer Anhebung des Ausbildungsniveaus, des Fachwissens, der 
Fenigkeiten und der Anpassungsfähigkeit der in l~dustrie und Handel beschäftigten Arbeitskräfte 
zu fördern. 

(46) Die Teilnehmerstaaten halten es für wichtig, der Jugend die Eingliederung ins Berufsleben zu er-
leichtern. Sie werden sich daher weiterhin darum bemühen, die notwendigen Voraussetzungen für 
die Bildung und Berufsausbildung der Jugend zu gewährleisten und der Jugend Beschäftigungs
möglichkeiten in verschiedenen Winschaftsz\Veigen zu bieten. Sie werden weiterhin.darum bemüht 
sein, Voraussetzungen zu schaffen, um den wissenschaftlichen und kulturellen Wissensstand ihrer 
Bürger und insbesondere der Jugend zu heben und ihnen den Zugang zu Errungenschaften in den 
Bereichen der Natur- und Sozialwissenschaften und der Kultur zu erleichtern. ' 

FRAGEN DER SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT 
IM MITIELMEERRAUM 

Die Teilnehmerstaaten 

ZUSAMMENARBEIT IN HUMANITÄREN UND 
ANDEREN BEREICHEN 

Die Teilnehmerstaaten, 

In der Erwägung, daß die Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen ein "wesent
licher Faktor für die Entwicklung ihrer Beziehungen ist, 

Darin einig, daß ihre Zusammenarbeit in diesen Bereichen unter voller Achtung der dje Bezie
hungen zwischen den Teilnehmerstaaten leitenden Prinzipien der Schlußakte wie auch der diese 
Prinzipien betreffenden Bestimmungen des Abschließenden Dokuments von Madrid und des vor
liegenden Dokuments durchgeführt werden sollte. 

In Bestätigung der Tatsache. daß sie bei der Durchführung der Bestimmungen über Zusammen
arbeit in humanitären und anderen Bereichen im Rahmen ihrer Gesetze und Verordnungen gewähr
leisten werden, daß diese Gesetze und Verordnungen mit ihren völkerreehtlichen Verpflichtungen 
übereinstimmen und mit ihren KSZE-Verpflichtungen in Einklang gebracht werden, 

In der Erkenntnis, daß die Durchführung der einschlägigelYBestimmungen der Schlußakte und 
des Abschließenden Dokuments von Madrid unablässiger und verstärkter Bemühungen bedarf, 

Haben das folgende angenommen und werden es durchführen: 

Menschliche Kontakte 

(l) Sie werden bei der Durchführung der in der Schlußakte, d~m Abschließenden Dokument von 
Madrid und dem vorliegenden Dokument enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte 
ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, auf welche der den Prinzipien gewidmete Unterabschnitt 
des vorliegenden Dokuments Bezug nimmt, insbesondere daß es jedermann freisteht, jedes Land 
einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren, ebenso wie ihre ande
ren internationalen Verpflichtungen auf diesem Gebiet voll achten. 

(2) Sie werden gewährlei.;ten, daß ihre Politik betreffend Einreise in ihre Territorien mit den in den 
einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments von Madrid 
und des vorliegenden Dokuments festgelegten Zielen voll übereinstimmt. 

(3) Sie werden die notwendigen Schritte unternehmen, um alle Gesuche auf der Grundlage der in 
der Schlußakte und im Abschließenden Dokument von Madrid enthaltenen Bestimmungen über 
menschlic)le Kontakte, die bei Abschluß des Wiener Folgetreffens noch nicht erledigt sind, so rasch 
wie möglich, auf jeden Fall aber binnen sechs Monaten, einer Lösung zuzuführen. 

(4) • Sie werden in detFolge regelmäßige Überprüfungen durchführen, um zu gewährleisten, daß alle 
Gesuche auf der Gruridlage der in der Schlußakte und den anderen oben genannten KSZE-Doku
menten enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte in einer Weise behandelt werden, 
die mit diesen Bestimmungen übereinstimmt. 

14'\ c;.;„ ... „.r1„n 11h„r r.„.urh" in N-71111 lluf Fllmilienhe11e1mun11en in Übereinstimmun11 mit der 
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Schlußakte und den anderen oben genannten KSZE-Dokumenten so rasch wie möglich und im 
Normalfall binnen eines Monats entscheiden. 

(6) Sie werden über Gesuche in bezug auf Familienzusammenführung oder auf Eheschließung 
zwischen Bürgern verschiedener Staaten auf dieselbe Weise entscheiden, im Normalfall binnen drei 
Monaten. ' 

(7) Sie werden bei der wohlwollenden ~handlu~g von Gesuchen in bezug auf FamilienbegeJnun-
gen die Wünsche des Gesuchstellers geJiührend berücksichtigen, insbesondere in bezug auf den 

Zeitpunkt und eine ausreichende Dauer solcher Begegnungen, sowi~ im Hinblick auf Reisen zu
sammen mit anderen Familienmitgliedern zu gemeinsamen Familienbegegnungen. 

(8) Sie werden bei der wohlwollenden Behandlung von Gesuchen in bezug auf Familienbegegnun-
gen auch Besuche bei und von entfernteren Verwandten gestatten. 

(9) Sie werden bei der wohlwollenden Behandlung von Gesuchen in bczug auf Familienzusammen-

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

führung oder auf Eheschließung zwischen Bürgern verschiedener Staaten die Wünsche der 
G~uchsteller bezüglich des Bestimmungslandes, das zu ihrer Aufnahme bereit ist, achten. 

S,ie werden der Lösung von Problemen, welche die Zusammenführung minderjähriger Kinder 
mit ihren Eltern betreffen, besonderes Augenmerk schenken. In diesem Zusammenhang und auf 
der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und der anderen oben genannten 
KSZE-Dokumente werden sie gewährl~isten, 

- daß ein Gesuch, das zu diesem Zweck eingebracht wird, solange das Kind minderjährig ist, 
wohlwollend und rasch behandelt wird, um die Familienzusammenführung ohne Verzöge
rung durchzuführen; und 

- daß angemessene Vorkehrungen zum Schutz der Interessen und des Wohles der betroffenen 
Kinder getroffen werden. 

Sie wertten die Möglichkeiten für eine schrittweise Herabsetzung und schließliche Abschaffung 
aller etwaiger Erfordernisse an Reisende, Landeswährung über tatsächliche Ausgaben hinaus zu er
werben, in Erwägung ziehen und dabei den Personen den Vorrailg geben, die zum Zweck von Fami
lienbegegnungen reisen. Sie werden solchen Personen praktisch die Möglichkeit , einräumen, 
Gegenstände aus ihrem persönlichen Besitz oder Geschenke bei der Ein~ oder Ausreise mit sich zu 
fuhren. 

Sie werden Gesuchen auf Reisen, die aus dringenden humanitären Gründen unternommen 
werden sollen, unverzüglich Aufmerksamkeit widmen und sie folgendermaßen wohlwollend 
behandeln: -

Sie werden innerhalb von drei Arbeitstagen über Gesuche in bezug auf Besuche bei einem 
schwerkranken oder im Sterben liegenden Familienmitglied, in bezug auf Reisen zur Beerdi
gung eines Familienmitglieds oder in bezug auf Reisen von Personen, die nachweislich 
dringend medizinischer Betreuung bedürfen, oder die nachweislich kritisch oder lebens
gefährlich erkrankt sind, entscheiden. 

- Sie werden so rasch wie möglich über Gesuche in bezug auf Reisen schwerkranker oder älte
rer Menschen und in bezug auf sonstige Reisen aus dringenden humanitären Gründen ent
scheiden. 

Sie werden die Bcp:1ühungen ihrer önlichen, regionalen und zentralen Behörden, die mit der 
Durchführung des Obenstehenden befaßt sind, verstärken und gewährleisten, daß Gebuhren für 
dle vorrangige Behandlung dieser Gesuche tatsächlich entstandene Kosten 'nicht übersteigen. 

Sie werden bei der Behandlung von Gesuchen auf Reisen zum Zwecke von Familienbegegnun
gen, der Familienzusammenführung oder der Eheschließung zwischen Bürgern verschiedener 
Staaten gewährleisten, daß Handlungen oder Unterlassungen von Familienmitgliedern des 
Gesuchstellers sich nicht nachteilig auf die in den einschlägigen internationalen Dokumenten fest-
gelegten Rechte des Gesuchstellers auswitken. · 

(14) Sie werden gewährleisten, daß alle Dokumente, die für Gesuche auf der Grundlage der Bestim-
mungen der Schlußakte und der anderen oben genannten KSZE-Dokumente über menschliche 
Kontakte erforderlich sind, dem Gesuchsteller leicht zugänglich sind. Die Dokumente bleiben 
während des gesamten Gesuchverfahrens gültig. Im Falle einer erneuten GesuchsteUung werden 
jene Dokumente berücksichtigt, die der Gesuchsteller bei früheren Gesuchen bereits vorgelegt hat. 

(lS) Sie werden die Praxis, die bei Gesuchen auf der Grundlage der in der Schlußakte und den ande-
ren oben genannten KSZE-Dokumenten enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte 
geübt wird, vereinfachen und die diesbezüglichen Verwaltungserfordernisse allmählich verringern. 
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(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(2.5) 

Wenn Gesuche in bezug auf die in der Schlußakte und den anderen oben genannte KSZE-Doku
menten enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte aus Gründen, die in den einschlä
gigen internationalen Dokumenten angegeben sind, abgelehnt werden, werden sie gewährleisten, 
daß dem Gesuchsteller unverzüglich schriftlich in einer amtlichen Benachrichtigung die für diese 
Entscheidung maßgebenden Gründe dargelegt werden. Dem Gesuchsteller werden in der Regel 
und immer dann, wenn er dies verlangt, die notwendigen Informationen über die Verfahren zur 
Einlegung jeglicher wirksamer administrativer bzw. gerichtlicher Rechtsmittel"gegeben, die ihm 
gegen die Entscheidung zur Verfügung stehen, wie in den oben erwähnten internationalen Doku
menten vorgesehen. In Fällen, in denen es um di~ Ausreise zum Zweck ständiger Niederlassung im 
Ausland geht, werden diese Informationen als Teil der oben vorgesehenen amtlichen Benachrichti
gung gegeben, 

Wenn in diesem Zusammenhang ein Gesuch einer Einzelperson· auf Reisen ins Ausland aus 
Gründen der nationalen Sicherheit abgelehnt worden ist, werden sie gewährleisten, daß jede Ein
schränkung betreffend Reisen dieser Einzelperson innerhalb streng begründeter Fristen so kurz 
wie möglich ist und nicht willkürlich angewendet wird. Sie werden auch gewährleisten, daß der Ge
suchsteller binnen sechs Monaten und, falls erforderlich, in der Folge in regelmäßigen Abständen 
die Ablehnung überprüfen lassen kann, damit jede Änderung in den für die Ablehnung maßgeben
den Umständen, wie etwa die Zeit, die verstrichen ist, seit der Gesuchsteller zuletzt mit einer die 
nationale Sicherheit betreffenden Arbeit oder Aufgabe befaßt war, berücksichtigt wird. Bevor Ein
zelpersonen eine solche Arbeit oder Aufgabe übernehmen, werden sie in einer formellen Benach
richtigung in Kenntnis gesetzt, ob und inwiefern sich dies auf etwaige Gesuche auf solche Reisen 

-auswirken könnte. 

Sie werden innerhalb eines Jahres nach Abschluß des Wiener Folgetreffens alle ihre Gesetze und 
Verordnungen, die Reisen von Einzelpersonen innerhalb ihres Territoriums und Reisen zwischen 
Staaten regeln, veröffentlichen und leicht zugänglich machen, sofern dies nicht schon ges.itehen 
ist. 

Sie werden bei der wohlwollenden Behandlung von Gesuchen auf der Grundlage der in der 
Schlußakte und den anderen oben gfmannten KSZE-Dokumenten enthaltenen Bestimmungen 
über menschliche Kontakte gewährleisten, daß deren. Behandlung rechtzeitig erfolgt, um unter 
anderem wichtige familiäre, persönliche oder berufliche Erwägungen, die für den Gesuchsfeller 
von Bedeutung sind, gebührend zu berücksichtigen. 

Sie werden Gesuche auf Reisen.ins Ausland ohne Unterschied, wie insbesondere der Rasse, der 
Hautfarbe, des Geschlechts, d.er Sprache. der Religion, der politischen oder sonstigen Anschau
ung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des son
stigen Status wohlwollend behandeln. Sie werden geWährleisten, daß sich eine Ablehnung nicht auf 
von anderen Personen gestellte Gesuche auswirkt. 

Sie werden Einzel- oder Gruppenreisen aus persönlichen oder beruflichen Gründen und zu tou
ristischen Zwecken, wie etwa Reisen von Delegationen, Gruppen und Einzelpersonen, weiter er· 
leichtern. Zu diesem Zweck werden sie die Frist für die Prüfung von Gesuchen auf solche Reisen 
auf ein Mindestmaß verringern. 

Sie werden Vorsi:hläge betreffend den Abschluß von Abkommen über die Ausstellung von Mehr
facheinreisevisa und die gegenseitige Erleichterung der Visaerteilungsformalitäten ernsthaft in Er
wägung ziehen, wie auch Möglichkei.ten für die gegenseitige Abschaffung von Einreisevisa auf der 
Grundlage zwischen ihnen getroffener Vereinbarungen erwägen. 

Sie werden den Beitritt zu den einschlägigen multilateralen Dokumenten sowie - wo dies nötig 
ist - den Abschluß zusatzlicher oder anderer bilateraler Verträge erwägen, um Vorkehrungen im 

. 1 nteresse eines wirksamen konsularischen, rechtlichen und medizinischen Beistands für Bürger an
derer Teilnehmerstaaten, die sich vorübergehend auf ihrem Territorium aufhalten, zu verbessern. 

Sie werden jede erforderliche Maßnahme treffen. um zu gewährleisten, daß don, wo dies noch 
nicht der Fall ist. für die persönliche Sicherheit von Bürgern anderer Teilnehmerstaaten, die sich 
aus persönlichen oder beruflichen Gründen. unter anderem zur Teilnahme ·an kulturellen und 
wissenschaftlichen Aktivitäten und zu Ausbildungszwecken. vorübergehend auf ihrem Territorium 
aufhalten, in geeigneter Weise gesorgt wird. 

Sie werden die Aufnahme und Pflege direkter persönlicher Kontakte zwischen ihren Bürgern 
sowie zwischen Vertretern ihrer Institutionen und Organisationen durch Reisen z.wischen Staaten 
und andere Kommunikationsmittel erleichtern und ermutigen. 
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(26) Sie werden solche Kontakte und eine solche Zusammenarbeit zwischen ihren Völkern durch 
Maßnahmen wie etwa direkten Sportaustausch auf örtlicher und regionaler Ebene, die ungehin
derte Aufnahme und Durchführung von Städtepartnerschlften sowie durch Studenten- und 
Lelveraustausch erleichtern. 

(27) Sie werden die Weiterentwicklung direkter Kontakte zwischen jungen Menschen sowie zwischen 

(28) 

(29) 

staatlichen und nichtstaatlichen Jugend- .und Studentenorganisationen und -institutionen, den 
Abschluß bilateraler und multilateraler Vereinbarungen und Programme zwischen solchen Organi
sationen und Institutionen sowie die Durchführung von Bildungs- und Kulturveranstaltungen und 
anderer Aktivitäten durch und für junge Menschen auf bilateraler und multilateraler Ebene 
ermutigen. 

Sie werden sich weiterhin um die Erleichterung von Jugendreisen und des Jugendtourismus 
bemühen, indem sie unter anderem denjenigen ihrer Eisenbahnbehörden, die Mitglied des Interna
tionalen Eisenbahnverbandes (UIC) sind, empfehlen, das Inter-Rail-System auf ihr gesamtes euro
päisches Streckennetz auszudehnen, und denjenigen ihrer Eisenbahnbehörden, die dem UIC nicht 
angehören, empfehlen, die Schaffung ähnlicher Einrichtungen in Erwägung zu ziehen. 

In Übereinstimmung mit dem Weltpostvertrag und dem Internationalen Fernmeldevertrag 
werden sie • 

- die Freiheit des Durchgangs im Postverkehr garantieren; 
- die rasche und unbehinderte Auslieferung von Postsendungen, auch von persönlichen 

Briefen und Paketen, gewährleisten; 
- den privaten Charakter und die Unantastbarkeit des Post- und Fernsprechverkehrs achten; 

und 
- die notwendigen Bedingungen für das rasche Zustandekommen unterbrechungsfreier 

Telefongespräche gewährleisten, einschließlich der Verwendung internationaler Direktwahl
systeme, sofern solche bestehen, und deren Entwicklung. 

(3.0) Sie werden direkte persönliche Kontakte zwischen den Bürgern ihrer Staaten fördern, unter an-, 
derem indem sie Einzelreisen innerhalb ihrer Länder erleichtern und es Ausländern gestatten, mit 
ihren Bürgern zusammenzutreffen und auf Einladung auch in Privatwohnungen Unterkunft zu 
nehmen. 

(31) Sie werden gewährleisten, daß auf ihren Territorien Angehörige nationaler Minderheiten oder 

(32) 

regionaler Kulturen hinsichtlich menschlicher Kontakte gemäß der Schlußakte und den anderen 
oben genannten KSZE-Dokumenten denselben Status genießen wie andere Bürger, und daß diese 
Personen solche Kontakte durch Reisen und andere Kommunikationsmittel aufnehmen und 
pflegen können, auch mit Bürgern anderer Staaten, mit denen sie eine gemeinsame nationale Her
kunft oder ein gemeinsames kulturelles Erbe teilen. 

Sie werden es Gläubigen, religiösen Bekenntnissen und deren Vertretern gestatten, im In- und 
Ausland in Gruppen oder einzeln direkte persöllliche Kontakte und Verbindungen untereinander 
aufzunehmen und w pflegen, unter anderem durch Reisen, Pilgerfahrten und die Teilnahme an 
Versammlungen und anderen religiösen Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang und im Ein
klang mit solchen Kontakten und Veranstaltungen ist es den betreffenden Personen gestattet, reli
giöse Publikationen und Gegenstände, die mit der_Ausübung ihrer Religion oder ihres Glaubens im 
Zusammenhang stehen, zu erwerben, zu erhalten und mit sich zu führen. 

(33) Sie hörten Berichte über das Expertentreffen über Menschliche Kontakte, das vom l.S. April bis 
26. Mai 1986 in Bern stattfand. Sie nahmen zur Kenntnis, daß man sich bei dem Treffen auf keine 
Schlußfolgerungen hatte einigen können, und bezeichneten die freimütige Diskussion und die 
größere Offenheit beim Meinungsaustausch als begrüßenswerte Entwicklungen. In dieser Hinsicht 
verwiesen sie auf.Uie besondere Bedeutung des Umstandes, daß auf dem Treffen unterbreitete Vor
schläge beim Wiener Folgetreffen weitere Berücksichtigung gefunden haben. 

Information 

(34) Sie werden ihre Bemühungen fortsetzen, um zu einer immer umfassenderen Kenntnis und einem 
immer besseren Verstehen des Lebens in ihren Staaten beizutragen und dadurch das Vertrauen 
zwischen den Völkern zu fördern. 

Sie werden sich weiterhin darum bemühen, die freiere und umfassendere Verbreitung von Infor
mationen aller Art zu erleichtern, zur Zusammenarbeit im Bereich der Information zu ermutigen 
und die Arbeitsbedingungen für Journalisten zu verbessern. 



Seite 94 - Nr. 1o/11/12 1989 

In diesem Zusammenhang und in Übereinstimmung mit dem Internationalen Pakt über bürger
liche und politische Rechte (der Internationalen Konvention über zivile und politische Rechte), der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und ihren anderen einschlägigen internationalen Ver
pflichtungen betreffend die Beschaffung, den Empfang und die Weitergabe von Informationen 
aller An werden sie gewährleisten, daß Einzelpersonen ihre Informationsquellen• frei wählen 
können. Dabei werden sie 

- sicherstellen, daß Rundfunksendungen, die gem!lß der Funkordnung der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU) ausgestrahlt werden, in ihren Staaten direkt und normal empfangen 
werden können; und 

- Einzelpersonen, Institutionen und Organisationen unter Wahrung der Rechte auf geistiges 
Eigentum, einschließlich des Urheberrechts, gestatten, alle Anen von Informationsmaterial 
zu erwerben: zu besii'ien, zu reproduzieren und weiterzugeben. 

Zu diesen Zwecken werden sie alle mit den obenerwähnten völkerrechtlichen und anderen inter
natiof\alen Verpflichtungen unvereinbaren Einschränkungen beseitigen. 

(3S) Sie werden jede durch modeme,Kommunikationsmittel, einschließlich durch Kabel und Satelli-

(36) 

ten gebotene Möglichkeit nützen, um die freiere und umfassendere Verbreitung von Informationen 
aller An zu verstärken. Sie werden auch die Zusammenarbeit und den Austausch .zwischen ihren 
einschlägigen Institutionen, Organisationen und technischen Expenen ermutigen und auf die Har
monisierung technischer Standards und Normen hinarbeiten. Sie werden die Auswirkungen dieser 
modernen Kommunikationsmittel auf ihre Massenmedien bedenken. 

Sie werden'in der Praxis gewährleisten, daß offizielle Informationsbulletins durch diplomatische 
lind andere offizielle Missionen und konsularische Stellen der anderen Teilnehmerstaaten auf 
ihrem Territorium frei verbreitet werden können. -

(37) Sie werden Rundfunk- und Fernsehorganisationen, auf der Grundlage von Vereinbarungen 
zwischen ihnen, ermutigen, Programme und i)iskussionen mit Teilnehmern aus verschiedenen 
Ländern vor allem in den Veranstalterländern live zu übertragen und Erklärungen und Interviews 
von Politikern und anderen Persönlichkeiten aus den Teilnehmerstaaten zu senden. 

(38) Sie werden Rundfunk- und Fernsehorganisationen ermutigen, über verschiedene Aspekte des 
Lebens in anderen Teilnehmerstaaten zu berichten und die Anzahl der Telebrücken zwischen ihren 
Ländern zu erhöhen. 

(39) Eingedenk dess~n. daß die legitime Ausübung der beruflichen Tätigkeit von Journalisten weder 
zu deren Ausweisung noch zu anderweitigen Strafmaßna~men gegen sie führen wird, werden sie 
von einschränkenden Maßnahmen, wie etwa dem Entzug der Akkreditierung eines Journalisten 
oder seiner Ausweisung wegen des Inhalts seiner Berichterstattung oder der seines Informations
mediums, absehen. 

( 40) Sie werden gewährleisten, daß es Journalisten, darunter au.eh denjenigen, die Me<tien anderer 
Teilnehmerstaaten vertreten, bei der Ausübung dieser Tätigkeit freisteht, Zugang zu öffentlichen 
und privaten Informationsquellen zu suchen und mit diesen Kontakt zu pflegen, sowie daß ihr 
Bedürfnis nach Wahrung des Berufsgeheimnisses geachtet wird. 

(41) Sie werden das Urheberrecht von Journalisten achten. 

(42) Sie werden, wo notwendig, auf der Grundlage von zwischen ihnen geschlossenen Ve~einbarun-
gen und zum Zwecke der regelmäßigen Berichterstattung, Journalisten aus anderen Teilnehmer
staaten ungeachtet ihres Wohnortes die Akkreditierung, sofern eine solche erforderlich ist. und 
Visa für mehrfache Ein~se gewähren. Auf dieser Grundlage werden sie die Frist für die Erteilung 
sowohl von Akkreditierungen als auch von Visa für mehrfache Einreise für Journalisten auf insge-
samt höchstens zwei Monate herabsetzen. ' 

• 
(43) Sie werden die Arbeit ausländischer Journalisten erleichtern, indem sie ihnen auf Anfrage ein-

schlägige Auskünfte über praktische Fragen erteilen, wie etwa über Einfuhrbestimmull@en, 
Steuern und Wohnmöglichkeiten. 

(44) Sie werden gewährleisten, daß offizielle Pressekonferenzen und, wenn angebracht, andere ähn-
liche offizielle Presseveranstaltungen auch ausländischen Journalisten - erforderlichenfalls nach 
Akkreditierung - offenstehen. 

(4S) Sie werden in der Praxis gewährleisten, daß Angehörige n;liionaler Minderheiten oder regionaler 
Kulturen auf ihren Territorien Informationen in ihrer Mutterspfllche verbreiten und austauschen 
können und zu solchen Informationen Zugang haben. 
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(46) Sie kommen überein, ein Informationsforum einzuberufen. um die Verbesserung der Verbrei- . 
tung und des Austausches von Information und-<les Zugangs zu Information, die Zusammenarbeit 
im Bereich der Information sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Journalisten zu 
erönem. Das Forum wird vom 18. April bis 12. Mai 1989 in London stattfinden. Es werden Persön
lichkeiten der Teilnehmerstaaten aus dem Informationsbereich daran teilnehmen. Tagesordnung, 
Zeitplan und andere organisatorische Modalitäten für das lnformatiqnsforum sind in Anhang 
VIII enthalten. 

' Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur 

(47) Sie werden ihre kulturelle Zusammenarbeit unter anderem durch die Durchführung aller eine. 
schlägigen bilateralen und multilateralen Abkommen, die zwischen ihnen in den verschiedenen 
Kulturbereichen geschlossen wurden, fördern und ihr volle Wirksamkeit verleihen. 

(48) Sie werden interessiene nichtstaatlichc Organisationen im kulturellen Bereich ermutigen, sich 

(49) 

gemeinsam mit staatlichen Institutionen an der Ausarbeitung und Durcnführung dieser Abkom
men und konkreter Projekte sowie an der Ausarbeitung praktischer Maßnahmen betreffend den 
Kulturaustausch und die kulturelle Zusammenarbeit zu beteiligen. 

Sie werden die Einrichtung von Kulturinstituten oder -zentren anderer Teilnehmerstaaten auf 
ihrem Territorium im gegenseitigen Einvernehmen befürwonen. Der ungehindenc Zugang der 
Öffentlichkeit' zu solchen Instituten oder Zentren sowie deren normaler Betrieb wird sichergestellt 
werden. 

(SO) Sie werden den ungehindenen Zugang der Öffentlichkeit zu Kulturveranstaltungen sicherstellen, 
die auf ihrem Territorium von Per.sonen oder Institutionen aus anderen Teilnehmerstaaten organi
sien werden, und gewährleisten, daß die Veranstalter von allen im Gastland verfügbaren Mitteln 
Gebrauch machen körmen, um diese Veranstaltungen bekanntzuma~hen. 

(SI) Sie werden direkte persönliche Kontakte im Kulturbereich sowohl auf individueller als auch auf 
kollektiver Grundlage sowie Kontakte zwischen KulturiRstitutionen, Vereinigungen sehaffender 
und ausübender Künstler und anderen Organisationen erleichtern 11nd ermutigen, um ihren 
Bürgern verstärkt Gelegenheit zu geben, sich mit der schöpferischen Tätigkeit in und aus anderen 
Teilnehmerstaaten unmittelbar vertraut zu machen. 

(52) Sie werden die ungehinderte Verbreitung von Kunstwerken und anderen Kulturgegenständen 

(53) 

gewährleisten, und nur jene Einschränkungen zulassen, die der Wahrung ihres kt•lturellen Erbes 
dienen, auf der Achtung geistiger und künstlerischer Eigentumsrechte beruhen oder sich aus ihren 
internationalen Verpflichtungen betreffend die Verbreitung von Kulturgütern ergeben. 

Sie werden kulturell tätige Personen aus verschiedenen Teilnehmerstaaten zur Zusammenarbeit 
untereinander und zu gemeinsamen l<iünstlerischen Unternehmungen ermutigen, falls angebracht, 
konkrete Initiativen, die von solchen Personen, Institutionen und Organisationen zu diesem Zweck 
ergriffen werden, erleichtern und junge Menschen zur Mitwirkung an sqlchen Initiativen ermuti
gen. Sie werden in diesem Zusammenhang Begegnungen und Symposien, Ausstellungen, Festspiele 
und Tourneen von Ensembles oder Truppen sowie Forschungs- und Ausbildungsprogramme ermu
tigen, an denen auch Person~n aus anderen Teilnehmerstaaten ungehindert teilnehmen und zu de-
nen sie frei beitragen können. · 

(54) Der Austausch von Personen oder Gruppen, die zur Teilnahme an kulturellen Aktivitäten einge-
laden wurden, durch andere wird nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Zustimmung durch 
den Einladenden erfolgen. 

(55) Sie werden die Abhaltung von Filmwochen ermutigen, die gegebenenfalls auch Treffen von 
Künstlern und Fachleuten sowie Vorträge über Filmkunst einschließen, direkte Kontakte zwischen 
Filmregisseuren und -produzenten im Hinblick auf Film-Koproduktionen erleichtern und ermuti
gen und die Zusammenarbeit bei der Sicherung von Filmmaterial und beim Austausch von tech
nischen Informationen und Publikationen über das Filmwesen ermutigen. 

(56) Sie werden den Spielraum dafür -erkunden, Bibliographien und Kataloge kultureller Arbeiten 
und Werke in Standardformat auf Computer umzustellen und in dieser Form zu verbreiten. 

(57) Sie werden Museen und Kunstgalerien zur Aufnahme direkter Kontakte unter anderem im Hin-
blick auf die>Veranstaltung von Ausstellungen unter Einbeziehung von Leihgaben und auf den 
Austausch von Katalogen ermutigen. 
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(58) Sie werden ihre Bemühungen erneuern, um den Bestimmungen der Schlußakte und des Ab-
schließenden Dokuments von Madrid betreffend weniger verbreitete Sprachen Wirkung zu verlei
hen. Sie werden ferner Initiativen ermutigen, die darauf abzielen, die Zahl der Übersetzungen von 
Literatur aus diesen und in diese Sprachen zu vergrößern sowie die Qualität dieser Übersetzungen 
zu verbessern, insbesondere durch Abhaltung von Workshops unter Beteiligung von Übersetzern, 
-Autoren und Verlegern, durch die Herausgabe von Wörterbüchern und gegebenenfalls durch den 
Austausch von Übersetzern auf der Grundlage von Stipendjen. 

(59) Sie werden gewährleisten, daß Angehörige nationaler Minderheiten oder regionaler Kulturen 

(60) 

auf ihren Territorien ihre eigene Kultur in all ihren Aspekten pflegen und entwickeln können, ein
schließlich von Sprache, Literatur und Religion, und daß sie ihre kulturellen und historischen 
Denkmäler und Gegenstände erhalten können. 

Sie hönen Berichte über die Arbeit des Kulturforums, das vom 15. Oktober bis 25. November 
1985 in Budapest stattgefunden hat, und über die don vorgebrachten Ideen. Sie nahmen zur 
Kenntnis, daß man sich bei dem Forum auf keine Schlußfolgerungen hatte einigen können •. be
grüßten jedoch die Tatsache, daß viele beim Kulturforum geäußerte konstruktive Ansichten und 
Vorschläge beim Wiener Folgetreffen erneut aufgegriffen worden sind und1 daß viele Aktivitäten 
von Institutionen und Organ.isati<men in den Teilnehmerstaaten auf diese Gedanken zurückgehen. 
Sie würdigten den Beitrag, den führende Persönlichkeiten aus dem Bereich der Kultur zu dieser 
Veranstaltung geleiitet haben, und stellten im lichte der gewonnenen Erfahrungen fest, daß es 
wichtig sei, sowohl innerhalb als auch außerhalb künftiger Treffen dieser Art Vorkehrungen zu 
treffen, die eine freiere und spontanere Diskussion erlauben würden. 

(61) Sie werden unter gebührender Berücksichtigung der Eigenart und Vielfalt ihrer jeweiligen Kul-
turen Bemühungen ermutigen, um die gemeinsamen Merkmale zu erforschen und ein stärkeres Be
wußtsein für ihr kulturelles Erbe zu bilden. Sie werden dementsprechend Initiativen ermutigen, die 
zur besseren Kenntnis des kulturellen Erbes der anderen Teilnehmerstaaten in all seinen Formen, 
einschließlich regionaler Aspekte und der Volkskunst, beitragen können. 

' 
(62) Sie kommen überein, ein Symposium Ober das kulturelle Erbe der Teilnehmerstaaten der KSZE 

einzuberufen. Das Symposium wird vom 28. Mai öis 7. Juni 1991 in Krakau stattfinden. Es werden 
Wissenschaftler und andere auf kulturellem Gebiet tätige Persönlichkeiten aus den Teilnehmer
staaten daran teilnehmen. Tagesordnung, Zeitplan und andere organisatorische Modalitäten sind 
in Anhang IX enthalten. 

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe) 

INHALTSVERZEICHNIS 

PERSONALIEN 

19) Betriebsnunnner-Veränderung 
Handreichung für den kirchlichen Dienst 

Abschließendes Dokument 
des Wiener Treffens 1986 der Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, welches auf der Grundlage 
der Bestinnnungen der Schlußakte betreffend die Folgen der Konferenz abge-
halten wurde. · 
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